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I .  Gesetze ,  Rechtsverordnungen,  Verwal tungsanordnungen
Kirchengesetz

zur Änderung der Kirchensteuerordnung
und des Kirchensteuerbeschlusses

(Neuntes Kirchensteueränderungsgesetz)

Vom 29. September 2007

Die Synode hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung der Kirchensteuerordnung

Nach § 6 Abs. 3 des Kirchensteuergesetzes der Nordelbi-
schen Ev.-Luth. Kirche (Kirchensteuerordnung) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 30. November 1996 (GVOBl.
S. 257), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Siebenten Kir-
chensteueränderungsgesetzes vom 3. Februar 2001 (GVOBl.
S. 90), wird als neuer Absatz 4 angefügt:
„(4) Im Falle der Pauschalierung der Einkommensteuer nach
Maßgabe des Einkommensteuergesetzes gilt § 6 Absatz 3 ent-
sprechend. Weist die oder der Steuerpflichtige die Nichtzu-
gehörigkeit einzelner Empfänger oder Empfängerinnen von
Zuwendungen zu einer kirchensteuererhebenden Körper-
schaft nach, so stellt die pauschale Einkommensteuer inso-
weit keine Bemessungsgrundlage für die pauschalierte Kir-
chensteuer dar.“

Artikel 2
Änderung des Kirchensteuerbeschlusses

Nach § 1 Abs. 4 des Kirchengesetzes über Art und Höhe der
Kirchensteuern (Kirchensteuerbeschluss) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 30. November 1996 (GVOBl. S. 257,
262), zuletzt geändert durch Artikel 1 Nummer 1 des Kirchen-
gesetzes zur Änderung des Hebesatzanwendungsgesetzes
vom 21. September 2004 (GVOBl. S. 227), wird als neuer Ab-
satz 5 angefügt:
„(5) Im Falle der Pauschalierung der Einkommensteuer (§ 6
Absatz 4 der Kirchensteuerordnung) gilt § 1 Absatz 2 entspre-
chend. Weist die oder der Steuerpflichtige die Nichtzugehö-
rigkeit einzelner Empfänger oder Empfängerinnen von Zu-
wendungen zu einer kirchensteuererhebenden Körperschaft
nach, so ist insoweit keine Kirchensteuer zu erheben. Für die
übrigen Empfänger oder Empfängerinnen von Zuwendun-
gen beträgt die Kirchensteuer 9 v.H. der pauschalen Einkom-
mensteuer.“

Artikel 3
Inkrafttreten 

Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2007
in Kraft.

Das vorstehende, von der Synode am 29. September 2007
beschlossene Kirchengesetz wird hiermit verkündet.

Rendsburg, den 29. September 2007

Der Vorsitzende der Kirchenleitung

Dr .  Hans  Chr i s t ian  Knuth

Bischof

Az.: 7000-2 – F vH/FS Pl/FS Soe

*

Staatliche Genehmigung
Das Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein hat

mit Schreiben vom 30. Oktober 2007 – Az.: VI 312 – das vor-
stehend abgedruckte Kirchengesetz genehmigt.

Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg – Senats-
kanzlei – hat mit Schreiben vom 24. Oktober 2007 – das vor-
stehend abgedruckte Kirchengesetz nach § 4 Abs. 1 Satz 2 des
Kirchensteuergesetzes vom 15.10.1973 (HmbGVBl. S. 431),
zuletzt geändert am 18.07.2001 (HmbGVBl. S. 218), und Arti-
kel 13 Abs. 2 des Vertrages zwischen der Freien und Hanse-
stadt Hamburg und der Nordelbischen Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche vom 29.11.2005 (HmbGVBl. 2006 S. 429) geneh-
migt.

Das Niedersächsische Kultusministerium hat mit Schreiben
vom 30. Oktober 2007 – Az.: 24.1-54063/15 – das vorstehend
abgedruckte Kirchengesetz gemäß § 2 Abs. 9 des Kirchensteu-
errahmengesetzes (KiStRG) i.d.F. vom 10.07.1986 (Nds. GVBl.
S. 281), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 14.12.2001
(Nds. GVBl. S. 760) genehmigt.

Nordelbisches Kirchenamt
von  Heyden

Az. 7000-2 – F vH/FS Pl/FS Soe

⎯⎯⎯

Berichtigung der Neufassung der
Richtlinien für die Liste der Theologiestudierenden
der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche

Vom 26. Oktober 2007

Die Neufassung der  Richtlinien für die Liste der Theologie-
studierenden der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen
Kirche in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Juli 2007
(GVOBl S. 196) ist wie folgt zu berichtigen:
1. In § 9 Abs. 2 Buchstabe e wird bei der in Klammern gesetz-

ten Angabe der Bestandteil „Abs. 1“  gestrichen.
2. In § 10 Satz 2 werden die Angabe „Abs. 4“ durch „Abs. 3“

und die Angabe „Buchstabe c“ durch „Buchstabe e“ er-
setzt.

Kiel, den 26. Oktober 2007

Nordelbisches Kirchenamt
Im Auftrag
Dr .  R ieck

Az.: 2120 – P Ri

⎯⎯⎯
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21. Kirchengesetz
zur Änderung der Verfassung der

Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche
(21. Verfassungsänderungsgesetz – 21. VerfÄndG)

Vom 3. Dezember 2007

Die Synode hat unter Beachtung von Artikel 69 Abs. 3 der
Verfassung das folgende Kirchengesetz beschlossen:

Artikel 1
Verfassungsänderungen

Die Verfassung der Nordelbischen Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Feb-
ruar 1994 (GVOBl. S. 81), zuletzt geändert durch das Kirchen-
gesetz vom 9. Oktober 2007 (GVOBl. S. 265), wird wie folgt ge-
ändert:

1. Artikel 10 wird wie folgt gefasst:

„Artikel 10

(1) Zur besseren Erfüllung der kirchengemeindlichen
Aufgaben nach Artikel 7 können Kirchengemeinden ge-
gründet oder ihre Grenzen verändert werden. Benachbarte
Kirchengemeinden innerhalb eines Kirchenkreises können
sich zusammenschließen. Über die Gründung, die Grenz-
veränderung und den Zusammenschluss von Kirchenge-
meinden beschließen nach vorheriger Unterrichtung der
Gemeindeglieder und Anhörung der Gemeindeversamm-
lung die Kirchenvorstände der beteiligten Kirchengemein-
den und der Kirchenkreisvorstand. Das Nordelbische Kir-
chenamt trifft die erforderlichen Anordnungen.

(2) Zur Sicherstellung der Erfüllung der kirchengemeind-
lichen Aufgaben nach Artikel 7 können die in Absatz 1 ge-
nannten Maßnahmen durch das Nordelbische Kirchenamt
auf Antrag des Kirchenkreisvorstandes oder mit Zustim-
mung der Kirchenleitung von Amts wegen getroffen und
auch wieder aufgehoben werden. Die Kirchenvorstände
der beteiligten Kirchengemeinden und der Kirchenkreis-
vorstand sind vorher anzuhören.“

2. Artikel 51 wird wie folgt gefasst:

„Artikel 51

(1) Kirchengemeinden innerhalb eines Kirchenkreises
oder Kirchenkreise können sich durch öffentlich-rechtli-
chen Vertrag zu Verbänden zusammenschließen und ih-
nen Aufgaben zur Erfüllung des kirchlichen Auftrages
übertragen. Die Verbandsmitglieder vereinbaren eine Ver-
bandssatzung, die der Verband erlässt. Kirchengemeinden
können auf ihren Antrag an einen bestehenden Kirchenge-
meindeverband angeschlossen werden.

(2) Zur Sicherstellung der Erfüllung der kirchengemeind-
lichen Aufgaben nach Artikel 7 können Kirchengemeinden
durch das Nordelbische Kirchenamt auf Antrag des Kir-
chenkreisvorstandes oder mit Zustimmung der Kirchen-
leitung von Amts wegen zu Kirchengemeindeverbänden
zusammengeschlossen oder bestehenden Kirchengemein-
deverbänden angeschlossen werden. Die Kirchenvorstän-
de der beteiligten Kirchengemeinden und der Kirchen-
kreisvorstand sind vorher anzuhören. Vereinbaren die be-
teiligten Kirchengemeinden nicht innerhalb einer
angemessenen Frist die Verbandssatzung, erlässt diese das
Nordelbische Kirchenamt.

(3) Die Eigenständigkeit der Mitglieder des Verbandes
darf in ihrem Wesensgehalt nicht beeinträchtigt werden.
Das Recht und die Pflicht zur Wahrnehmung der übertra-
genen Verbandsaufgaben gehen von den beteiligten Kir-
chengemeinden und Kirchenkreisen auf den Verband über.

(4) Die Verbände unterliegen der Aufsicht in gleicher Wei-
se wie die ihnen angehörenden Kirchengemeinden oder
Kirchenkreise.“

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach der Verkündung in
Kraft.

Das vorstehende, von der Synode am 24. November 2007
beschlossene Kirchengesetz wird hiermit verkündet.

Kiel, den 3. Dezember 2007

Der Vorsitzende der Kirchenleitung

Dr .  Hans  Chr i s t ian  Knuth

Bischof

Az.: 1202 – 1.21 – Dez. R

⎯⎯⎯

22. Kirchengesetz
zur Änderung der Verfassung der

Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche
(22. Verfassungsänderungsgesetz – 22. VerfÄndG)

Vom 4. Dezember 2007
Die Synode hat unter Beachtung von Artikel 69 Abs. 3 der

Verfassung das folgende Kirchengesetz beschlossen:

Artikel 1
Die Verfassung der Nordelbischen Evangelisch-Lutheri-

schen Kirche in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Feb-
ruar 1994 (GVOBl. S. 81), zuletzt geändert durch Kirchenge-
setz vom 3. Dezember 2007 (GVOBl. S. 291), wird wie folgt ge-
ändert:
Artikel 16 wird wie folgt gefasst:

„Artikel 16
(1) Der Kirchenvorstand besteht aus den Pastorinnen und

Pastoren, die in der Kirchengemeinde eine Pfarrstelle inneha-
ben oder verwalten, sowie den zu Kirchenvorsteherinnen
und Kirchenvorstehern gewählten oder berufenen Gemein-
degliedern.

(2) Es werden mindestens sechs Kirchenvorsteherinnen
und Kirchenvorsteher durch die Gemeindeglieder in allge-
meiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl ge-
wählt.

(3) Bis zu zwei weitere Kirchenvorsteherinnen und Kir-
chenvorsteher können durch den noch im Amt befindlichen
Kirchenvorstand im Benehmen mit dem Kirchenkreisvor-
stand berufen werden. Die Zahl der nichtgewählten Mitglie-
der darf nicht mehr als ein Drittel aller Mitglieder des Kir-
chenvorstandes betragen.

(4) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirchengemein-
de können nach Absatz 2 gewählt oder nach Absatz 3 berufen
werden. Ihre Zahl darf zusammen mit den Pastorinnen und
Pastoren nicht mehr als ein Drittel aller Mitglieder des Kir-
chenvorstandes betragen.

(5) Die Zahl der zu wählenden Kirchenvorsteherinnen und
Kirchenvorsteher wird vor jeder Wahl vom Kirchenvorstand
mit Genehmigung des Kirchenkreisvorstandes festgesetzt.
Verändert sich die Zahl der Pastorinnen und Pastoren nach
Absatz 1 während der Wahlperiode, so bleibt die Zusammen-
setzung des Kirchenvorstandes im Übrigen bis zur nächsten
Wahl unverändert.
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(6) Der Kirchenvorstand wird erstmals von dem bisheri-
gen vorsitzenden Mitglied einberufen. Das an Lebensjahren
älteste Mitglied des Kirchenvorstandes leitet sodann die
Wahl für den Vorsitz.“

Artikel 2
(1) Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach der Verkün-

dung in Kraft.
(2) Bis zum Ablauf der Amtsperiode der im Zeitpunkt des

Inkrafttretens dieses Kirchengesetzes im Amt befindlichen
Kirchenvorstände findet Artikel 16 der Verfassung in der bis-
her geltenden Fassung Anwendung.

Das vorstehende, von der Synode am 24. November 2007
beschlossene Kirchengesetz wird hiermit verkündet.

Kiel, den 4. Dezember 2007

Der Vorsitzende der Kirchenleitung
Dr .  Hans  Chr i s t ian  Knuth

Bischof

Az.: 1202 – 1.22 – Dez. R

⎯⎯⎯

Kirchengesetz 
über die Bildung der Kirchenvorstände

 (KVBG)
Vom 4. Dezember 2007

Die Synode hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:

Inhaltsübersicht

Teil I
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Mitgliedschaft
§ 2 Wahltermin, Wahlzeitraum, Wahlraum
§ 3 Anzahl der Mitglieder
§ 4 Gemeindewahlbezirke
§ 5 Stimmbezirke
§ 6 Wahlbekanntmachung

Teil II
Das Wahlrecht

§ 7 Wahlgrundsätze
§ 8 Aktives Wahlrecht
§ 9 Passives Wahlrecht
§ 10 Gelöbnis

Teil III
Das Wahlverfahren

Abschnitt 1
Vorbereitung der Wahl

§ 11 Wahlbeauftragte
§ 12 Wahlausschuss
§ 13 Wählerverzeichnis
§ 14 Wahlvorschläge
§ 15 Erstellung der Wahlvorschlagsliste
§ 16 Nachwahl
§ 17 Bekanntgabe der Wahlvorschlagsliste
§ 18 Vorstellung der Vorgeschlagenen

Abschnitt 2
Durchführung der Wahl

§ 19 Wahlvorstand
§ 20 Stimmzettel

§ 21 Wahlhandlung
§ 22 Briefwahl
§ 23 Auszählung der Stimmen
§ 24 Wahlniederschrift
§ 25 Wahlergebnis

Abschnitt 3
Ergänzung des Kirchenvorstandes

§ 26 Hinzuwahl und Neuwahl
§ 27 Nichtannahme der Wahl

Teil IV
Wahlanfechtung, Ungültigkeit der Wahl

§ 28 Beschwerde
§ 29 Wahlprüfung
§ 30 Ungültigkeit der Wahl
§ 31 Wiederholungswahl

Teil V
Berufung

§ 32 Berufungsverfahren, Berufungsfähigkeit
§ 33 Anfechtung, Prüfung

Teil VI
Konstituierung des Kirchenvorstandes

§ 34 Einführung in das Amt
§ 35 Konstituierende Sitzung

Teil VII
Ausscheiden, Ergänzung des Kirchenvorstandes

§ 36 Ausscheiden aus dem Kirchenvorstand
§ 37 Ruhen der Mitgliedschaft
§ 38 Maßnahmen zur Ergänzung des Kirchenvorstandes

Teil VIII
Besondere Vorschriften

§ 39 Gebietsänderung
§ 40 Hauptkirchengemeinden
§ 41 Kapellengemeinden
§ 42 Bildung des Kirchenvorstandes bei besonderer Ge-

meindeform
§ 43 Maßnahmen  der  Nordelbischen  Ev.-Luth.  Kirche,

Kosten

Teil IX
Schlussbestimmung

§ 44 Schlussbestimmung

Teil I
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Mitgliedschaft

(1) Mitglieder des Kirchenvorstandes sind gemäß Artikel
16 der Verfassung
1. kraft Amtes die Pastorinnen und Pastoren, die in der Kir-

chengemeinde eine Pfarrstelle innehaben oder verwalten,
2. die zu Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorstehern ge-

wählten Gemeindeglieder,
3. die zu Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorstehern be-

rufenen Gemeindeglieder.
(2) Wahl und Berufung erfolgen für sechs Jahre. Die ge-

wählten und berufenen Mitglieder bleiben bis zur konstituie-
renden Sitzung des neu gebildeten Kirchenvorstandes im
Amt.
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§ 2
Wahltermin, Wahlzeitraum, Wahlraum

(1) Die Kirchenleitung legt den Termin für die Wahl in den
Kirchenvorstand auf einen Sonntag oder gesetzlichen Feier-
tag fest. Der Wahltermin wird im Gesetz- und Verordnungs-
blatt bekannt gegeben. Zwischen der Bekanntgabe und dem
Wahltermin sollen mindestens zwölf Monate liegen.

(2) Der Kirchenvorstand bestimmt den Zeitraum der
Wahlhandlung am Wahltermin. Er muss mindestens drei
Stunden betragen und darf nicht unterbrochen werden.

(3) Die Wahl soll in kirchlichen Räumen stattfinden.

§ 3
Anzahl der Mitglieder

(1) Der Kirchenvorstand beschließt spätestens zehn Mona-
te vor dem Wahltermin über die Anzahl der zu wählenden
Mitglieder. Es ist sicherzustellen, dass mindestens eine Mitar-
beiterin oder ein Mitarbeiter gewählt werden kann. Der Be-
schluss muss eine Feststellung darüber enthalten, wie viele
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der betreffenden Kirchen-
gemeinde dem zukünftigen Kirchenvorstand gemäß Arti-
kel 16 Abs. 4 der Verfassung höchstens angehören können.

(2) Der Beschluss nach Absatz 1 wird dem Kirchenkreis-
vorstand vor Ablauf einer Woche nach der Beschlussfassung
zur Genehmigung vorgelegt. Die Genehmigung gilt als er-
teilt, wenn der Kirchenkreisvorstand nicht binnen eines Mo-
nats nach Zugang des Beschlusses widerspricht.

§ 4
Gemeindewahlbezirke

Der Kirchenvorstand kann die Kirchengemeinde in mehre-
re räumlich abgegrenzte Gemeindewahlbezirke nach Maßga-
be der folgenden Bestimmungen aufteilen:

1. Im Beschluss nach § 3 wird die Anzahl der in den einzelnen
Gemeindewahlbezirken zu wählenden Mitglieder des Kir-
chenvorstandes festgelegt.

2. In die Kirchengemeinde umgemeindete wahlberechtigte
Gemeindeglieder werden durch den Kirchenvorstand ei-
nem Gemeindewahlbezirk zugeordnet; dabei soll dem
Wunsch der Betroffenen entsprochen werden.

3. Die Wählerverzeichnisse und Wahlvorschlagslisten wer-
den vom Kirchenvorstand nach Gemeindewahlbezirken
geführt. Für jeden Gemeindewahlbezirk wird ein Wahl-
vorstand gebildet.

4. Die Stimmzettel enthalten die alphabetisch geordneten
Wahlvorschlagslisten aller Gemeindewahlbezirke. Die
Wahlberechtigten wählen die Mitglieder des Kirchenvor-
standes nach Maßgabe der Nummer 1 aus allen Wahlvor-
schlagslisten.

5. Das Stimmergebnis wird nach Gemeindewahlbezirken ge-
trennt ermittelt.

§ 5
Stimmbezirke

(1) Der Kirchenvorstand kann im Gemeindewahlbezirk
Stimmbezirke einrichten, denen Wohnbereiche zuzuordnen
sind. Die Wählerverzeichnisse sind entsprechend aufzutei-
len.

(2) Der Kirchenvorstand kann für mehrere Stimmbezirke
einen gemeinsamen Wahlvorstand bestellen. In diesem Fall
findet die Wahlhandlung unter Beachtung von § 2 Abs. 2 in
den Stimmbezirken nacheinander statt.

§ 6
Wahlbekanntmachung

Ab dem sechsten Sonntag vor dem Wahltermin unterrichtet
der Kirchenvorstand jedes wahlberechtigte Gemeindeglied
durch Übersendung einer Wahlbenachrichtigungskarte von
der bevorstehenden Wahl. Darüber hinaus sollen die zur Ver-
fügung stehenden Möglichkeiten der öffentlichen Bekannt-
machung eingesetzt werden. Die Wahlbenachrichtigungskar-
te enthält den Namen und die Anschrift des wahlberechtig-
ten Gemeindegliedes sowie Angaben über den Wahltermin,
den Wahlzeitraum, den Wahlraum und einen Hinweis auf die
Möglichkeit der Briefwahl.

Teil II
Das Wahlrecht

§ 7
Wahlgrundsätze

Die zu wählenden Mitglieder des Kirchenvorstandes wer-
den in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und gehei-
mer Wahl gewählt.

§ 8
Aktives Wahlrecht

(1) Wahlberechtigt ist jedes Gemeindeglied, das am Wahl-
termin das 16. Lebensjahr vollendet hat.

(2) Die Ausübung des Wahlrechtes ist an die Eintragung in
das Wählerverzeichnis gebunden.

§ 9
Passives Wahlrecht

(1) Wählbar ist jedes wahlberechtigte Gemeindeglied, das

1. bereit ist, an der Erfüllung der Aufgaben des Kirchenvor-
standes gewissenhaft mitzuwirken,

2. bereit ist, am kirchlichen Leben, insbesondere am Gottes-
dienst, teilzunehmen,

3. am Wahltermin das 18. Lebensjahr vollendet hat,

4. bereit ist, das Gelöbnis nach § 10 abzulegen.

(2) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirchengemein-
de, die die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllen, sind Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter gemäß Artikel 16 Abs. 4 der
Verfassung, wenn sie in einem nicht geringfügigen Umfang
im Sinne von § 8 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch be-
schäftigt sind.

(3) Nicht wählbar sind

1. Geschwister, Eltern, Kinder, Ehegattinnen und Ehegatten
sowie Partnerinnen und Partner in eingetragenen Lebens-
partnerschaften von Mitgliedern des Kirchenvorstandes
kraft Amtes,

2. ordinierte Gemeindeglieder.

§ 10
Gelöbnis

Das Gelöbnis hat folgenden Wortlaut: „Ich gelobe vor Gott
und dieser Gemeinde, das mir anvertraute Amt als Mitglied
des Kirchenvorstandes gemäß dem Evangelium von Jesus
Christus, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und im Be-
kenntnis der evangelisch-lutherischen Kirche bezeugt ist, zu
führen. Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen für den
Gottesdienst, für die diakonischen und missionarischen Auf-
gaben sowie für Lehre, Leben und Ordnung der Kirche.“
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Teil III
Das Wahlverfahren

Abschnitt 1
Vorbereitung der Wahl

§ 11
Wahlbeauftragte

(1) Zur ordnungsgemäßen Durchführung der Wahl beruft
der Kirchenvorstand die Wahlbeauftragte oder den Wahlbe-
auftragten der Kirchengemeinde.

(2) Zur ordnungsgemäßen Durchführung der Wahl beruft
der Kirchenkreisvorstand die Wahlbeauftragte oder den
Wahlbeauftragten des Kirchenkreises. Sie oder er soll die
Wahlbeauftragten nach Absatz 1 zu Informations- und Koor-
dinierungsveranstaltungen zusammenrufen.

(3) Das Nordelbische Kirchenamt beruft eine Mitarbeiterin
oder einen Mitarbeiter des Nordelbischen Kirchenamtes als
Wahlbeauftragte oder Wahlbeauftragten der Nordelbischen
Kirche. Sie oder er ist berechtigt, zur ordnungsgemäßen
Durchführung der Wahl allgemeine Hinweise und Empfeh-
lungen zu geben sowie Stellungnahmen abzugeben. Sie oder
er soll die Wahlbeauftragten nach Absatz 2 zu Informations-
und Koordinierungsveranstaltungen zusammenrufen.

(4) Für die Wahlbeauftragten ist jeweils eine Stellvertrete-
rin oder ein Stellvertreter zu berufen.

(5) Die Wahlbeauftragten sowie deren Stellvertreterinnen
bzw. Stellvertreter werden auf unbestimmte Zeit berufen. Sie
können jederzeit abberufen werden.

§ 12
Wahlausschuss

(1) Der Kirchenvorstand kann aus seiner Mitte einen Wahl-
ausschuss bilden. Dem Wahlausschuss können insbesondere
folgende Aufgaben übertragen werden:
1. Prüfung der Wahlvorschläge, Führung der Wahlvor-

schlagsliste,
2. Führung des Wählerverzeichnisses,
3. Entscheidungen über Rechtsbehelfe im Wahlverfahren,
4. Feststellung des Wahlergebnisses.

(2) Der Umfang der Entscheidungsbefugnis ist unter Be-
zugnahme auf die jeweils einschlägige Bestimmung dieses
Gesetzes schriftlich festzulegen.

(3) Der Wahlausschuss soll aus nicht mehr als drei Mitglie-
dern bestehen. Seine Entscheidungen ergehen jeweils durch
einstimmigen Beschluss.

§ 13
Wählerverzeichnis

(1) Der Kirchenvorstand führt das Wählerverzeichnis. Das
Wählerverzeichnis besteht aus einer Auflistung der wahlbe-
rechtigten Gemeindeglieder des Gemeindewahlbezirks in der
alphabetischen  Reihenfolge  der  Anschriften  und  der  Fami-
liennamen. 

(2) Das Wählerverzeichnis ist bis zum Ende der Wahlhand-
lung auf aktuellem Stand zu halten. Die wahlberechtigten Ge-
meindeglieder haben das Recht zur Einsichtnahme ab dem
sechsten Sonntag vor dem Wahltermin.

(3) Der Kirchenvorstand beschließt über die Aufnahme in
das Wählerverzeichnis und die Streichung aus dem Wähler-
verzeichnis. Jedes Gemeindeglied kann beim Kirchenvor-
stand schriftlich und unter Angabe der Gründe für die Wahl-
berechtigung die Aufnahme in das Wählerverzeichnis bean-
tragen. Der Kirchenvorstand teilt die Entscheidung der

Antragstellerin oder dem Antragsteller vor Ablauf einer Wo-
che nach Zugang des Antrags mit. Die Antragstellerin oder
der Antragsteller kann die Entscheidung mit einer schriftlich
begründeten Beschwerde vor Ablauf einer Woche nach Zu-
gang anfechten; § 28 gilt entsprechend.

(4) Innerhalb der Auslegungsfrist ist das Anfertigen von
Auszügen aus dem Wählerverzeichnis durch wahlberechtig-
te Gemeindeglieder zulässig, soweit dies im Zusammenhang
mit der Prüfung des Wahlrechtes konkreter Personen steht.
Die Auszüge dürfen nur für diesen Zweck verwendet und un-
beteiligten Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

§ 14
Wahlvorschläge

(1) Die wahlberechtigten Gemeindeglieder können bis
zum Ablauf des achten Sonntags vor dem Wahltermin schrift-
lich beim Kirchenvorstand Wahlvorschläge einreichen. Dar-
auf ist durch Kanzelabkündigung und durch öffentliche Be-
kanntmachung hinzuweisen.

(2) Der Wahlvorschlag darf nur einen, und zwar auch den
eigenen Namensvorschlag enthalten. Er muss von der oder
dem Vorschlagenden mit Angabe ihrer oder seiner Anschrift
unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag bedarf der Unterstüt-
zung von mindestens fünf weiteren Wahlberechtigten, die
den Wahlvorschlag ebenfalls unter Angabe ihrer Anschrift
unterzeichnen. Die Gültigkeit des Wahlvorschlages bleibt un-
berührt, wenn Unterzeichnende nach der Einreichung des
Wahlvorschlages ihren Vorschlag oder  ihre Unterstützung
zurückziehen oder ihre Wahlberechtigung verlieren.

(3) Dem Wahlvorschlag ist eine schriftliche Erklärung der
oder des Vorgeschlagenen mit folgendem Inhalt beizufügen:
1. die Zustimmung zur Aufnahme in die Wahlvorschlagsli-

ste,
2. die Bereitschaft, das Gelöbnis abzulegen.

Die Zustimmung nach Nummer 1 gilt als erteilt, wenn der
oder die Vorschlagende sich selbst vorschlägt oder einen auf
sie oder ihn lautenden Namensvorschlag unterstützt.

§ 15
Erstellung der Wahlvorschlagsliste

(1) Der Kirchenvorstand erstellt die Wahlvorschlagsliste.
Sie enthält in alphabetischer Reihenfolge den Familiennamen
sowie den Rufnamen, den Beruf, das Lebensalter und die An-
schrift der Vorgeschlagenen. Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter im Sinne des § 9 Abs. 2 sind in der Liste besonders zu kenn-
zeichnen.

(2) Der Kirchenvorstand entscheidet unverzüglich über
die Aufnahme des eingegangenen Wahlvorschlages in die
Wahlvorschlagsliste und teilt seine Entscheidung der oder
dem Vorschlagenden und der oder dem Vorgeschlagenen
mit. Nimmt er Streichungen aus der Wahlvorschlagsliste vor,
so hat er seine Entscheidung binnen einer Woche der oder
dem Vorschlagenden und der oder dem Vorgeschlagenen
schriftlich mitzuteilen. Die Betroffenen können die Entschei-
dung mit einer schriftlich begründeten Beschwerde vor Ab-
lauf einer Woche nach Zugang anfechten; § 28 gilt entspre-
chend.

(3) Sind nicht genügend Wahlvorschläge eingegangen, so
vervollständigt der Kirchenvorstand die Wahlvorschlagsliste
entsprechend dem Beschluss nach § 3 Abs. 1, mindestens je-
doch entsprechend den Erfordernissen des Artikels 16 Abs. 2
der Verfassung; § 14 Abs. 3 bleibt unberührt.

(4) Der Ausfall einer oder eines Vorgeschlagenen nach Er-
stellung der Wahlvorschlagsliste und vor Abschluss des
Wahlverfahrens ist unbeachtlich.
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§ 16
Nachwahl

(1) Gelingt es nicht, die Wahlvorschlagsliste gemäß § 15
Abs. 3 bis drei Wochen vor dem Wahltermin zu vervollstän-
digen, so stellt die oder der Wahlbeauftragte des Kirchenkrei-
ses fest, dass die Wahl in den Kirchenvorstand der betreffen-
den Kirchengemeinde nicht an dem festgelegten Wahltermin
stattfindet. Sie oder er bestimmt für die Nachwahl einen Ter-
min, der höchstens sechs Monate nach dem festgelegten
Wahltermin liegen darf (Nachwahl). Die Nachwahl erfolgt
auf der Grundlage der für die Wahl erstellten Wählerver-
zeichnisse.

(2) Gelingt es nicht, die Wahlvorschlagsliste gemäß § 15
Abs. 3 bis zu zwei Wochen vor dem für die Nachwahl festge-
legten Termin zu vervollständigen, so stellt der Kirchenkreis-
vorstand fest, dass in der betreffenden Kirchengemeinde kei-
ne Wahl in den Kirchenvorstand stattfindet.

§ 17
Bekanntgabe der Wahlvorschlagsliste

Die Wahlvorschlagsliste ist der Kirchengemeinde späte-
stens drei Wochen vor dem Wahltermin in den Gottesdiens-
ten und durch öffentliche Bekanntmachung bekannt zu ge-
ben.

§ 18
Vorstellung der Vorgeschlagenen

Zur Vorstellung der vorgeschlagenen Personen und zur
Unterrichtung über das Wahlverfahren beruft der Kirchen-
vorstand eine Gemeindeversammlung ein. Die Einladung er-
folgt in einem Gottesdienst und durch öffentliche Bekannt-
machung.

Abschnitt 2
Durchführung der Wahl

§ 19
Wahlvorstand

(1) Der Kirchenvorstand bestellt einen Wahlvorstand, der
in Kirchengemeinden mit weniger als 100 Gemeindegliedern
aus zwei Mitgliedern, im Übrigen aus drei Mitgliedern be-
steht. Die Stellvertretung ist sicherzustellen. Die Mitglieder
des Wahlvorstandes und die stellvertretenden Mitglieder
müssen wahlberechtigt und dürfen nicht zur Wahl vorge-
schlagen sein.

(2) Die Mitglieder des Wahlvorstandes und die stellvertre-
tenden Mitglieder sind von einem Mitglied des Kirchenvor-
standes vor Beginn der Wahlhandlung auf die gewissenhafte
Amtsführung, insbesondere die Wahrung der Ordnung des
Wahlverfahrens und die Geheimhaltung bei der Stimmabga-
be, durch Handschlag zu verpflichten.

(3) Während der Dauer der Wahlhandlung am Wahlter-
min sowie bei der Prüfung der Stimmzettel und bei der Aus-
zählung der Stimmen muss die nach Absatz 1 erforderliche
Anzahl an Mitgliedern bzw. stellvertretenden Mitgliedern
des Wahlvorstandes anwesend sein.

(4) Der Wahlvorstand fasst seine Beschlüsse mit Stimmen-
mehrheit.

(5) Der Wahlvorstand bestimmt aus seiner Mitte eine
Schriftführerin oder einen Schriftführer. Der Wahlvorstand
kann sich durch Wahlhelferinnen und Wahlhelfer unterstüt-
zen lassen.

§ 20
Stimmzettel

Die Wahl ist mit Stimmzetteln durchzuführen. Sie enthal-
ten die Wahlvorschlagsliste sowie eine Angabe über die An-
zahl der zu wählenden Kirchenvorsteherinnen bzw. Kirchen-
vorsteher. Sie enthalten ferner eine Angabe über die Anzahl
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gemäß Artikel 16
Abs. 4 Satz 2 der Verfassung Mitglieder des Kirchenvorstan-
des werden können. Die Stimmzettel sind mit dem Kirchen-
siegel zu versehen. Das Kirchensiegel soll eingedruckt wer-
den.

§ 21
Wahlhandlung

(1) Die Wahlhandlung ist öffentlich. Der Wahlvorstand
kann Personen, die die Wahlhandlung stören, aus dem Wahl-
raum verweisen. Es sind Vorkehrungen für eine geheime
Stimmabgabe zu treffen.

(2) Für die Wahlhandlung sind Wahlurnen zu verwenden.
Vor Beginn der Wahlhandlung stellt der Wahlvorstand fest,
dass die Wahlurne leer und verschlossen ist.

(3) Jede bzw. jeder Wahlberechtigte erhält nach Betreten
des Wahlraumes vom Wahlvorstand einen Stimmzettel. Der
Wahlvorstand vermerkt die Wahlbeteiligung im Wählerver-
zeichnis.

(4) Die Stimmabgabe erfolgt durch Kennzeichnung von
Namen auf dem Stimmzettel. Die Anzahl der Stimmen be-
misst sich nach der Anzahl der gemäß § 3 Abs. 1 zu wählen-
den Kirchenvorsteherinnen bzw. Kirchenvorsteher.

(5) Die bzw. der Wahlberechtigte legt den Stimmzettel
nach der Stimmabgabe verdeckt in die Wahlurne.

(6) Eine Vertretung bei der Stimmabgabe ist unzulässig, es
sei denn, die bzw. der Wahlberechtigte ist aufgrund körperli-
cher Gebrechen nicht in der Lage, die Stimmabgabe selbst
vorzunehmen.

(7) Nach Ablauf der Wahlzeit sind nur noch diejenigen
Wahlberechtigten zur Stimmabgabe zuzulassen, die bereits
im Wahlraum anwesend sind. Nach der letzten zulässigen
Stimmabgabe erklärt der Wahlvorstand die Wahl für abge-
schlossen.

§ 22
Briefwahl

(1) Jedes wahlberechtigte Gemeindeglied, das im Wähler-
verzeichnis eingetragen ist, erhält auf Antrag einen Brief-
wahlschein. Der Antrag ist bis zum zweiten Tage vor dem
Wahltermin schriftlich oder mündlich beim Kirchenvorstand
zu stellen. Ein fernmündlicher Antrag ist unzulässig. Verspä-
tet eingegangene schriftliche Anträge sind unbearbeitet auf-
zubewahren. Verlorene Briefwahlscheine werden nicht er-
setzt.

(2) Für eine andere Person kann der Antrag nur unter Vor-
lage einer Vollmacht gestellt werden.

(3) Der Briefwahlschein muss von einem Mitglied des Kir-
chenvorstandes eigenhändig unterschrieben und mit dem
Kirchensiegel der Kirchengemeinde versehen sein. Das Kir-
chensiegel soll eingedruckt werden. Die Ausstellung eines
Briefwahlscheines wird im Wählerverzeichnis vermerkt.

(4) Den Wahlberechtigten sind mit dem Briefwahlschein
ein Stimmzettel, ein Stimmzettelumschlag und ein Brief-
wahlumschlag zu übermitteln. Auf dem Briefwahlumschlag
sind der Gemeindewahlbezirk und der Stimmbezirk zu ver-
merken.
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(5) Die bzw. der Wahlberechtigte legt den Stimmzettel in
den Stimmzettelumschlag und diesen mit dem Briefwahl-
schein in den Briefwahlumschlag. Der Briefwahlschein ent-
hält eine von der oder dem Wahlberechtigten abzugebende
Versicherung, dass der Stimmzettel persönlich ausgefüllt
wurde. Im Übrigen gilt für die Stimmabgabe § 21 Abs. 4 und
6 entsprechend.

(6) Der Briefwahlumschlag muss dem Kirchenvorstand bis
zum Beginn der Wahlhandlung oder dem Wahlvorstand vor
Ablauf der Wahlzeit im Wahlraum zugegangen sein. Der Kir-
chenvorstand übermittelt dem Wahlvorstand die eingegan-
genen Briefwahlumschläge, die mit den anderen Brief-
wahlumschlägen bis zum Ablauf der Wahlzeit gesondert auf-
bewahrt werden.

§ 23
Auszählung der Stimmen

(1) Nach Abschluss der Wahlhandlung zählt der Wahlvor-
stand unverzüglich die Stimmen im Gemeindewahlbezirk
bzw. im Stimmbezirk aus. Die Auszählung der Stimmen ist
öffentlich.

(2) Der Wahlvorstand öffnet die Briefwahlumschläge, ver-
merkt die Stimmabgabe im Wählerverzeichnis und legt die
Stimmzettelumschläge aus den zu berücksichtigenden Brief-
wahlumschlägen ungeöffnet in die Wahlurne. Die Stimmab-
gabe in einem nicht zu berücksichtigenden Briefwahlum-
schlag ist ungültig. Ein Briefwahlumschlag ist nicht zu be-
rücksichtigen und auszusondern, wenn
1. er nicht rechtzeitig eingegangen ist,
2. er keinen oder keinen gültigen Wahlschein enthält,
3. er keinen oder nicht den übermittelten Stimmzettelum-

schlag enthält,
4. weder der Briefwahl- noch der Stimmzettelumschlag ver-

schlossen ist,
5. die Versicherung gemäß § 22 Abs. 5 Satz 2 fehlt.

(3) Die Stimmzettel und Stimmzettelumschläge werden
der Wahlurne entnommen. Die Stimmzettelumschläge wer-
den geöffnet, die Stimmzettel werden entnommen und unge-
lesen unter die anderen Stimmzettel gemischt. Die Stimmzet-
tel werden gezählt und ihre Anzahl wird mit der Anzahl der
im Wählerverzeichnis vermerkten Stimmabgaben verglichen;
eine Abweichung ist in der Wahlniederschrift zu vermerken.

(4) Die auf den Stimmzetteln abgegebenen gültigen Stim-
men werden gezählt. Stimmen sind ungültig, wenn der
Stimmzettel
1. als nicht vom Kirchenvorstand stammend erkennbar ist,
2. keine Kennzeichnung oder mehr Kennzeichnungen ent-

hält, als Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher ge-
mäß § 3 Abs. 1 zu wählen sind,

3. einen Zusatz oder Vorbehalt enthält,
4. den Willen der oder des Wahlberechtigten nicht zweifels-

frei erkennen lässt.
In den Fällen des Satzes 2 Nr. 1 und 2 sind alle Stimmen un-

gültig.

§ 24
Wahlniederschrift

(1) Über den Verlauf der Wahlhandlung, etwaige Bean-
standungen, die getroffenen Entscheidungen und das Ergeb-
nis der Auszählung der Stimmen ist eine Wahlniederschrift
anzufertigen, die vom Wahlvorstand zu unterzeichnen ist.
Ausgesonderte Briefwahlumschläge und Stimmzettel mit

vollständig ungültigen Stimmabgaben sind jeweils mit einer
fortlaufenden Nummer zu versehen und der Wahlnieder-
schrift als Anlagen beizufügen.

(2) Die Wahlniederschrift und ihre Anlagen sind unver-
züglich nach der Auszählung der Stimmen dem Kirchenvor-
stand zuzuleiten.

§ 25
Wahlergebnis

(1) Auf Grund der Auszählung der Stimmen gemäß § 23
stellt der Kirchenvorstand das Wahlergebnis fest. Die Vorge-
schlagenen sind nach Maßgabe des § 3 Abs. 1 in der Reihen-
folge der auf sie entfallenen Stimmenzahl gewählt.

(2) Entfallen die höchsten Stimmenzahlen nach Absatz 1
auf mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als dem Kirchen-
vorstand angehören dürfen, so ist nur die nach Artikel 16
Abs. 4 der Verfassung zulässige Anzahl in der Reihenfolge
der auf sie entfallenen Stimmenzahlen gewählt. An die Stelle
der aufgrund von Satz 1 nicht zu berücksichtigenden Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter tritt die entsprechende Zahl an-
derer Bewerberinnen und Bewerber in der Reihenfolge der
auf sie entfallenen Stimmenzahlen. Die Sätze 1 und 2 gelten
entsprechend, wenn die betreffenden Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in verschiedenen Gemeindewahlbezirken kandi-
diert haben.

(3) Bei Stimmengleichheit in den Fällen der Absätze 1 und
2 entscheidet das Los, das durch ein Mitglied des Kirchenvor-
standes zu ziehen ist.

(4) Der Kirchenvorstand unterrichtet die Vorgeschlagenen
unverzüglich schriftlich über das Wahlergebnis, teilt es dem
Kirchenkreisvorstand schriftlich vor Ablauf einer Woche mit
und gibt es in der Kirchengemeinde unverzüglich durch Aus-
hang und Kanzelabkündigung am Sonntag nach dem Wahl-
termin bekannt. Darüber hinaus sollen die jeweils zur Verfü-
gung stehenden Möglichkeiten der öffentlichen Bekanntma-
chung eingesetzt werden.

Abschnitt 3
Ergänzung des Kirchenvorstandes

§ 26
Hinzuwahl und Neuwahl

(1) Wird mit dem Wahlergebnis die gemäß § 3 Abs. 1 fest-
gesetzte Anzahl der zu wählenden Mitglieder des Kirchen-
vorstandes unterschritten, so wählt der amtierende Kirchen-
vorstand innerhalb von zwei Wochen nach der Wahl die er-
forderliche Anzahl an Kirchenvorsteherinnen bzw.
Kirchenvorstehern hinzu. Wird durch die Wahl die gemäß
Artikel 16 der Verfassung erforderliche Mindestzahl erreicht,
kann auf die Hinzuwahl nach Satz 1 verzichtet werden.

(2) Mit Zustimmung der oder des Wahlbeauftragten des
Kirchenkreises kann die Frist nach Absatz 1 um höchstens
zwei Monate verlängert werden.

(3) Verstreicht auch die Frist nach Absatz 2 erfolglos, so
stellt der Kirchenvorstand durch Beschluss fest, dass kein
neuer Kirchenvorstand gewählt wurde. Es findet eine Neu-
wahl statt; § 16 gilt entsprechend.

§ 27
Nichtannahme der Wahl

(1) Die Gewählten können innerhalb von einer Woche nach
Zugang der Mitteilung über das Wahlergebnis gegenüber der
oder dem Vorsitzenden des amtierenden Kirchenvorstandes
schriftlich erklären, dass sie die Wahl nicht annehmen. Sie gel-
ten dann als nicht gewählt. An ihre Stelle tritt die entsprechen-
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de Zahl nicht gewählter Bewerberinnen oder Bewerber in der
Reihenfolge der auf sie entfallenen Stimmenzahlen. § 25 Abs.
2 bis 4 ist entsprechend anzuwenden.

(2) Ist die Wahlvorschlagsliste erschöpft, wählt der amtie-
rende Kirchenvorstand die erforderliche Anzahl an Kirchen-
vorsteherinnen bzw. Kirchenvorstehern nach Maßgabe des
§ 26 hinzu.

Teil IV
Wahlanfechtung, Ungültigkeit der Wahl

§ 28
Beschwerde

(1) Die Wahlberechtigten können die Gültigkeit der Wahl
mit einer schriftlichen und mit Gründen versehenen Be-
schwerde beim Kirchenvorstand binnen einer Woche nach
der durch Kanzelabkündigung erfolgten Bekanntgabe des
Wahlergebnisses anfechten. Die Beschwerde kann nur mit
der Verletzung von Vorschriften über das Wahlrecht oder das
Wahlverfahren begründet werden. Sie hat keine aufschie-
bende Wirkung.

(2) Der Kirchenvorstand erklärt die Wahl für ungültig,
wenn die Beschwerde nach Maßgabe des § 30 Abs. 1 begrün-
det ist. Wird der Beschwerde nicht abgeholfen, so ist sie in-
nerhalb von zwei Wochen nach Ablauf der Beschwerdefrist
dem Kirchenkreisvorstand vorzulegen.

(3) Der Kirchenkreisvorstand hat über die Beschwerde in-
nerhalb von zwei Wochen nach Zugang zu entscheiden. Die
Entscheidung ist schriftlich zu begründen und der Beschwer-
deführerin oder dem Beschwerdeführer zuzustellen.

(4) Gegen die Entscheidung des Kirchenkreisvorstandes
nach Absatz 3 ist der Rechtsweg zum Kirchengericht für Ver-
fassungs- und Verwaltungssachen gegeben.

§ 29
Wahlprüfung

(1) Der Kirchenkreisvorstand erklärt binnen eines Monats
nach der schriftlichen Mitteilung des Wahlergebnisses die
Wahl für ungültig, wenn und soweit die Voraussetzungen
des § 30 Abs. 1 vorliegen.

(2) Nach Ablauf der Fristen gemäß § 28 und Absatz 1 kön-
nen nur noch das vorsitzende Mitglied der Kirchenkreissyn-
ode oder mindestens ein Drittel der Mitglieder der Kirchen-
kreissynode den Kirchenkreisvorstand mit der Prüfung der
Gültigkeit der Wahl in den Kirchenvorstand beauftragen. Der
Kirchenkreisvorstand legt der Kirchenkreissynode innerhalb
von zwei Monaten einen Beschlussvorschlag vor.

§ 30
Ungültigkeit der Wahl

(1) Eine Wahl ist für ungültig zu erklären, wenn ein Ver-
stoß gegen Vorschriften des Wahlrechtes oder des Wahlver-
fahrens das Wahlergebnis beeinflusst haben kann.

(2) Wird die Wahl einer Kirchenvorsteherin oder eines Kir-
chenvorstehers für ungültig erklärt, so endet die Mitglied-
schaft der oder des Gewählten im Kirchenvorstand mit
Rechtskraft der Entscheidung. An ihre oder seine Stelle rückt
die nicht gewählte Bewerberin oder der nicht gewählte Be-
werber in der Reihenfolge der auf sie oder ihn entfallenen
Stimmenzahl nach; Artikel 16 Abs. 4 Satz 2 der Verfassung ist
zu beachten. Die Gültigkeit der bis zum Eintritt der Rechts-
kraft der Entscheidung gefassten Beschlüsse des Kirchenvor-
standes bleibt unberührt.

(3) Wird die Wahl vor der konstituierenden Sitzung des
neu gebildeten Kirchenvorstandes insgesamt für ungültig er-

klärt, werden die laufenden Geschäfte gemäß Artikel 118
Abs. 1 der Verfassung vom amtierenden Kirchenvorstand ge-
führt.

(4) Wird die Wahl nach der konstituierenden Sitzung des
neu gebildeten Kirchenvorstandes insgesamt für ungültig er-
klärt, so tritt gemäß Artikel 37 Abs. 4 der Verfassung an die
Stelle des Kirchenvorstandes ein vom Kirchenkreisvorstand
bestelltes Beauftragtengremium.

§ 31
Wiederholungswahl

(1) Wird im Beschwerdeverfahren oder durch kirchenge-
richtliches Urteil rechtskräftig festgestellt, dass eine Wahl ins-
gesamt ungültig ist, so ist sie nach Maßgabe der Entscheidung
zu wiederholen.

(2) Für die Wiederholungswahl gelten die Vorschriften des
Teiles III entsprechend. Vor Ablauf von sechs Monaten seit
der Wahl erfolgt die Wiederholungswahl auf der Grundlage
der vorhandenen Wählerverzeichnisse und Wahlvorschläge,
soweit nicht die Entscheidung nach Absatz 1 hinsichtlich der
Wählerverzeichnisse und Wahlvorschläge Abweichungen er-
fordert.

(3) Die Wiederholungswahl muss spätestens sechzig Tage
nach Rechtskraft der Entscheidung stattfinden, durch die die
Wahl für ungültig erklärt worden ist. Die oder der Wahlbe-
auftragte des Kirchenkreises bestimmt den Wahltermin im
Benehmen mit der betroffenen Kirchengemeinde.

Teil V
Berufung

§ 32
Berufungsverfahren, Berufungsfähigkeit

(1) Der amtierende Kirchenvorstand kann innerhalb von
zwei Wochen nach dem Wahltermin im Benehmen mit dem
Kirchenkreisvorstand bis zu zwei weitere Mitglieder des neu
zu bildenden Kirchenvorstandes berufen.

(2) Berufen werden kann, wer am Tage des Berufungsbe-
schlusses die Wählbarkeitsvoraussetzungen nach § 9 erfüllt.
Die Berufung von Geschwistern, Eltern, Kindern, Ehegattin-
nen und Ehegatten sowie Partnerinnen und Partnern in ein-
getragenen Lebenspartnerschaften einer neu gewählten Kir-
chenvorsteherin oder eines neu gewählten Kirchenvorstehers
ist nur in begründeten Ausnahmefällen mit Genehmigung
des Kirchenkreisvorstandes zulässig.

(3) Für die Bekanntgabe der Berufungen gilt § 25 Abs. 4 ent-
sprechend.

§ 33
Anfechtung, Prüfung

(1) Die Wahlberechtigten können den Berufungsbeschluss
mit einer schriftlichen und begründeten Beschwerde beim
Kirchenvorstand binnen einer Woche nach der durch Kan-
zelabkündigung erfolgten Bekanntgabe der Berufungen an-
fechten. Die Beschwerde kann nur mit der Verletzung der
Vorschrift über das Berufungsverfahren und die Berufungs-
fähigkeit begründet werden. Im Übrigen gilt § 28 Abs. 2 bis 4
entsprechend.

(2) Der Kirchenkreisvorstand erklärt den Berufungsbe-
schluss binnen eines Monats nach Zugang für ungültig, wenn
und soweit der Beschluss mit den Vorschriften über die Beru-
fung nicht vereinbar ist. § 30 Abs. 2 gilt entsprechend.

(3) Ist die Wahl gemäß § 30 Abs. 3 oder 4 insgesamt für un-
gültig erklärt worden, so sind auch die Berufungen ungültig.
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Teil VI
Konstituierung des Kirchenvorstandes

§ 34
Einführung in das Amt

(1) Die gewählten und berufenen Mitglieder des Kirchen-
vorstandes werden innerhalb von acht Wochen nach der
Wahl durch eine Pastorin oder einen Pastor in einem Gottes-
dienst in ihr Amt eingeführt.

(2) Die gewählten und berufenen Mitglieder des Kirchen-
vorstandes legen bei ihrer Einführung das Gelöbnis ab.

(3) Mit der Einführung nach Absatz 1 und 2 werden die Ge-
wählten und Berufenen Mitglieder des Kirchenvorstandes. 

(4) Absatz 1 und 2 gilt entsprechend für Beauftragte gemäß
§ 30 Abs. 4.

§ 35
Konstituierende Sitzung

(1) Unverzüglich nach dem Einführungsgottesdienst tre-
ten die Mitglieder des neu gebildeten Kirchenvorstandes zu
ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Die schriftliche
Einladung erfolgt durch das vorsitzende Mitglied des amtie-
renden Kirchenvorstandes.

(2) Das an Lebensjahren älteste Mitglied des neu gebilde-
ten Kirchenvorstandes leitet die Wahl für den Vorsitz.

(3) Die gewählten und berufenen Mitglieder des Kirchen-
vorstandes sowie die Beauftragten gemäß § 30 Abs. 4 sind auf
ihre Pflicht zur Verschwiegenheit hinzuweisen.

Teil VII
Ausscheiden, Ergänzung des Kirchenvorstandes

§ 36
Ausscheiden aus dem Kirchenvorstand

(1) Das Amt eines gewählten oder berufenen Mitgliedes des
Kirchenvorstandes endet vorzeitig
1. durch schriftliche Verzichtserklärung gegenüber dem Kir-

chenvorstand, es sei denn, der Verzicht wird innerhalb ei-
ner Woche nach Zugang der Verzichtserklärung schriftlich
widerrufen,

2. durch die vom Kirchenkreisvorstand zu treffende Feststel-
lung des Fehlens einer Voraussetzung für das passive
Wahlrecht nach § 9,

3. durch Beschluss des Kirchenkreisvorstandes, wenn es sei-
ne Amtspflichten erheblich verletzt oder beharrlich ver-
nachlässigt oder wenn es an der Wahrnehmung des Amtes
dauerhaft gehindert ist,

4. durch Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses im
Sinne von § 9 Abs. 2 zur Kirchengemeinde, wenn anderen-
falls die Zusammensetzung des Kirchenvorstandes nicht
mehr den Vorgaben des Artikels 16 Abs. 4 Satz 2 der Ver-
fassung entspricht,

5. durch Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses im
Sinne von § 9 Abs. 2 zur Kirchengemeinde,

6. mit der Auflösung des Kirchenvorstandes nach Artikel 37
Abs. 1 der Verfassung oder mit der Bestellung eines Beauf-
tragtengremiums nach Artikel 37 Abs. 3 der Verfassung.

(2) Vor der Entscheidung des Kirchenkreisvorstandes nach
Absatz 1 Nr. 2 und 3 sind das betroffene Mitglied des Kirchen-
vorstandes und der Kirchenvorstand anzuhören. Die Ent-
scheidung ist zu begründen und dem betroffenen Mitglied
des Kirchenvorstandes und dem Kirchenvorstand zuzustel-
len.

(3) Gegen die Entscheidung des Kirchenkreisvorstandes
nach Absatz 1 Nr. 2 und 3 können das betroffene Mitglied des
Kirchenvorstandes und der Kirchenvorstand innerhalb einer
Frist von zwei Wochen Beschwerde beim Nordelbischen Kir-
chenamt einlegen. Die Beschwerde hat keine aufschiebende
Wirkung. Das Nordelbische Kirchenamt entscheidet binnen
eines Monats nach Zugang der Beschwerde.

§ 37
Ruhen der Mitgliedschaft

(1) Mit der Entscheidung des Kirchenkreisvorstandes nach
§ 36 Abs. 1 Nr. 2 und 3 ruht die Mitgliedschaft des betroffenen
Mitgliedes des Kirchenvorstandes.

(2) Die Mitgliedschaft eines Mitgliedes des Kirchenvor-
standes kraft Amtes ruht

1. mit Zugang der Anschuldigungsschrift im förmlichen Dis-
ziplinarverfahren,

2. für die Zeit der Untersagung der Ausübung des Dienstes
nach den Bestimmungen des Pfarrergesetzes und des Pfar-
rerergänzungsgesetzes,

3. bei vorläufigen Maßnahmen der einleitenden Stelle nach
§ 127 Abs. 1 des Disziplinargesetzes,

4. für die Dauer der Beurlaubung oder kirchengesetzlich vor-
gesehenen Freistellung, wenn die oder der Beurlaubte
oder Freigestellte die Pfarrstelle behält (§ 92 des Pfarrerge-
setzes),

5. für die Dauer einer Zuweisung nach § 97 des Pfarrergeset-
zes,

6. für die Dauer des Beschäftigungsverbotes nach den Be-
stimmungen des Mutterschutzgesetzes,

7. für die Dauer der Elternzeit nach den bundesgesetzlichen
Bestimmungen, sofern kein Teildienst wahrgenommen
wird.

§ 38
Maßnahmen zur Ergänzung des Kirchenvorstandes

(1) Sind gewählte Mitglieder des Kirchenvorstandes aus-
geschieden, wird durch den Kirchenvorstand aus den nach
§ 9 wählbaren Personen die nach dem Beschluss gemäß § 3
Abs. 1 erforderliche Zahl von Mitgliedern hinzugewählt. Die
Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschlagsliste müs-
sen dabei mit zur Wahl gestellt werden.

(2) Bei Verhinderung eines gewählten oder berufenen Mit-
gliedes, die länger als drei Monate andauert, kann der Kir-
chenvorstand unter entsprechender Anwendung des Absat-
zes 1 eine Vertretung bestellen. Die Vertretung legt das Ge-
löbnis vor dem Kirchenvorstand ab.

(3) Bei Ausscheiden eines berufenen Mitgliedes führt der
Kirchenvorstand eine Nachberufung durch; § 32 Abs. 2 und 3
gilt entsprechend.

Teil VIII
Besondere Vorschriften

§ 39
Gebietsänderung

(1) Werden die Grenzen von Kirchengemeinden geändert
oder Kirchengemeinden neu gebildet oder aufgelöst, so be-
stimmt sich die Zuordnung zu einem Kirchenvorstand

1. für die Mitglieder kraft Amtes nach der Anordnung des
Nordelbischen Kirchenamtes über die Gebietsänderung,
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2. für die sonstigen gewählten und berufenen Kirchenvorste-
herinnen und Kirchenvorsteher nach der Gemeindeglied-
schaft, die sie durch die Gebietsänderung erlangen,

nach Maßgabe der folgenden Vorschriften.
(2) Ergibt die Zuordnung nach Absatz 1, dass die Erforder-

nisse des Artikels 16 Abs. 2, Abs. 3 Satz 2 oder Abs. 4 Satz 2 der
Verfassung nicht erfüllt sind, so ist die entsprechende Anzahl
von Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorstehern durch die
zugeordneten Mitglieder des Kirchenvorstandes gemäß § 26
hinzu zu wählen.

(3) Ergibt die Zuordnung nach Absatz 1, dass einem Kir-
chenvorstand nicht mindestens drei gewählte und berufene
Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher angehören, so
ist für diese Kirchengemeinde abweichend von Absatz 2 ein
Beauftragtengremium nach Artikel 37 Abs. 4 der Verfassung
einzusetzen und unter Beachtung von Artikel 37 Abs. 3 Satz 5
der Verfassung eine Wahl nach § 16 durchzuführen.

(4) Werden mehrere Kirchengemeinden zu einer neuen
Kirchengemeinde zusammengelegt, so wird der Kirchenvor-
stand der neuen Kirchengemeinde nach den Vorschriften des
Artikels 16 der Verfassung gebildet aus
1. den Pastorinnen und Pastoren, die in der neuen Kirchen-

gemeinde eine Pfarrstelle innehaben oder verwalten,
2. Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorstehern, die die

Kirchenvorstände der beteiligten Kirchengemeinden je-
weils aus ihrer Mitte wählen.

Die Anzahl der nach Satz 1 Nr. 2 jeweils zu wählenden Kir-
chenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher ist von den Kir-
chenvorständen der beteiligten Kirchengemeinden zu verein-
baren; kommt die Vereinbarung nicht zustande, entscheidet
das Nordelbische Kirchenamt nach Anhörung des Kirchen-
kreisvorstandes.

(5) Gelingt es nicht, einen Kirchenvorstand nach den Vor-
schriften der Absätze 2 und  4 zu bilden, so ist für die jeweils
betroffene Kirchengemeinde oder für die durch die Zusam-
menlegung neu entstandene Kirchengemeinde ein Beauftrag-
tengremium nach Artikel 37 Abs. 4 der Verfassung einzuset-
zen und unter Beachtung von Artikel 37 Abs. 3 Satz 5 der Ver-
fassung eine Wahl nach § 16 durchzuführen.

§ 40
Hauptkirchengemeinden

Die gemäß § 6 der Hauptkirchensatzung des Kirchenkrei-
ses Alt-Hamburg vom 20. September 1996 (GVOBl. 1997 S.
161), die durch die Satzung vom 3. Juli 2002 (GVOBl. S. 292)
geändert worden ist, in Verbindung mit § 5 Abs. 3 des Einfüh-
rungsgesetzes zur Verfassung gewählten Gemeindeältesten
(Oberalte) gelten bis zu ihrem Ausscheiden aus dem Kirchen-
vorstand als nicht gewählte Mitglieder des Kirchenvorstan-
des gemäß Artikel 16 Abs. 3 der Verfassung.

§ 41
Kapellengemeinden

(1) In den Kirchengemeinden des Kirchenkreises Herzog-
tum Lauenburg, in denen Kapellengemeinden bestehen, bil-
det jede Kapellengemeinde einen Gemeindewahlbezirk.

(2) Für das Wahlverfahren gilt § 4 entsprechend. In jedem
Gemeindewahlbezirk werden die Mitglieder des Kirchenvor-
standes zugleich als Kapellenälteste gewählt. Mitglieder des
Kirchenvorstandes, die nach § 32 berufen werden, sind vom
Kirchenvorstand als Kapellenälteste der Kapellengemeinde
zuzuordnen, in der sie ihren Wohnsitz haben.

(3) Sind durch Wahl und Berufung nicht mindestens drei
Kapellenälteste für jede Kapellengemeinde bestellt, so beruft

der neu gewählte Kirchenvorstand die weiteren Kapellenäl-
testen in der erforderlichen Anzahl unverzüglich nach der
Wahl.

§ 42
Bildung des Kirchenvorstandes
bei besonderer Gemeindeform

Die Kirchenvorstände in Anstalts- und in Personalkirchen-
gemeinden werden nach den Bestimmungen des Kirchenge-
setzes über besondere Gemeindeformen in der Nordelbi-
schen Evangelisch-Lutherischen Kirche vom 28. Januar 1989
(GVOBl. S. 48) gebildet.

§ 43
Maßnahmen der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche, Kosten
(1) Die oder der Wahlbeauftragte der Nordelbischen Kir-

che und das Amt für Öffentlichkeitsdienst unterstützen die
Tätigkeit der Kirchenvorstände, Wahlausschüsse und Wahl-
beauftragten. Insbesondere gewährleisten sie die ordnungs-
gemäße und einheitliche Anwendung der wahlrechtlichen
Vorschriften durch Bereitstellung von Informationsmaterial.

(2) Die oder der Wahlbeauftragte der Nordelbischen Kirche
veranlasst die Herstellung und den Versand der Wahlbenach-
richtigungskarten gemäß § 6 Satz 1.

(3) Die allgemeine Werbung für die Teilnahme an der Kir-
chenwahl obliegt dem Amt für Öffentlichkeitsdienst.

(4) Die aus den Maßnahmen nach Absatz 1 bis 3 entstehen-
den Sachkosten werden auf die Kirchenkreise umgelegt. Die
Kirchenkreise leisten ihren jeweiligen Anteil entsprechend
der Zahl der Gemeindeglieder des betreffenden Haushalts-
jahres, welche im Haushaltsbeschluss der Nordelbischen Kir-
che festgesetzt ist.

Teil IX
Schlussbestimmung

§ 44
Schlussbestimmung

(1) Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach der Verkün-
dung in Kraft. Es ist erstmals anzuwenden auf die Neubil-
dung der Kirchenvorstände im Zusammenhang der Kirchen-
wahl 2008.

(2) Bis zum Ablauf der Amtsperiode der im Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Kirchengesetzes im Amt befindlichen
Kirchenvorstände finden für sie der 1. und 2. Abschnitt des
Wahlgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
11. Februar 2002 (GVOBl. S. 107), geändert durch Artikel 2 des
Kirchengesetzes vom 1. November 2002 (GVOBl. S. 315), An-
wendung.

(3) Soweit das Wahlgesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 11. Februar 2002 (GVOBl. S. 107), geändert durch
Artikel   2   des   Kirchengesetzes   vom   1.   November   2002
(GVOBl. S. 315), die Zusammensetzung der Kirchenvorstän-
de regelt, tritt es mit Ablauf des 30. November 2008 außer
Kraft.

Das vorstehende, von der Synode am 24. November 2007
beschlossene Kirchengesetz wird hiermit verkündet.

Kiel, den 4. Dezember 2007
Der Vorsitzende der Kirchenleitung
Dr  .   Hans   Chr is t ian   Knuth

Bischof

Az.: 1020 (7) – Dez. R

⎯⎯⎯
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I I .  Bekanntmachungen
Anordnung über die Aufhebung

der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Hörnerkirchen und
der Ev.-Luth. St. Nikolai-Kirchengemeinde Hohenfelde

sowie Neubildung der
Ev.-Luth. Christus-Kirchengemeinde

Hohenfelde-Hörnerkirchen
Vom 9. Oktober 2007

Aufgrund der übereinstimmenden Beschlüsse der Kirchen-
vorstände der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Hörnerkirchen
und der Ev.-Luth. St. Nikolai-Kirchengemeinde Hohenfelde
sowie des Kirchenkreisvorstandes des Ev.-Luth. Kirchenkrei-
ses Rantzau wird gemäß Artikel 10 der Verfassung der
Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche angeordnet:

§ 1
Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Hörnerkirchen und die

Ev.-Luth. St. Nikolai-Kirchengemeinde Hohenfelde werden
aufgehoben.

§ 2
Für das Gebiet der aufgehobenen Kirchengemeinden wird die

„Ev.-Luth. Christus-Kirchengemeinde
Hohenfelde-Hörnerkirchen“

neu gebildet.

§ 3
Die Ev.-Luth. Christus-Kirchengemeinde Hohenfelde-Hör-

nerkirchen ist Gesamtrechtsnachfolgerin der aufgehobenen
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Hörnerkirchen und der Ev.-Luth.
St. Nikolai-Kirchengemeinde Hohenfelde.

§ 4
Die Pfarrstellen der aufgehobenen Kirchengemeinden ge-

hen wie folgt auf die Ev.-Luth. Christus-Kirchengemeinde
Hohenfelde-Hörnerkirchen über:
1. Die Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Hörnerkir-

chen wird erste Pfarrstelle.
2. Die Pfarrstelle der Ev.-Luth. St. Nikolai-Kirchengemeinde

Hohenfelde wird zweite Pfarrstelle.

§ 5
Der Kirchenvorstand der die Ev.-Luth. Christus-Kirchenge-

meinde Hohenfelde-Hörnerkirchen setzt sich bis zum Ende
der laufenden Amtszeit wie in § 52 des Wahlgesetzes vorge-
schrieben zusammen. 

§ 6
Die Zusammensetzung der Kirchenkreissynode des Ev.-

Luth. Kirchenkreises Rantzau bleibt unverändert.

§ 7
Diese Urkunde ergeht in fünffacher Ausfertigung. Sie tritt

zum 1. Januar 2008 in Kraft.

Kiel, den 9. Oktober 2007

Nordelbisches Kirchenamt
Im Auftrag
Bal lhorn

Az.: 10 Christus Hohenfelde-Hörnerkirchen – R Bal

⎯⎯⎯

Pfarrstellenerrichtung
Die Pfarrstelle des Kirchenkreises Schleswig für das pröpst-

liche Amt wird mit Wirkung vom 1. Januar 2008 errichtet.

Az. 20 Kkr Schleswig pröpstliches Amt – P Vo/P Ha

⎯⎯⎯
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I I I .  Pfarrs te l lenausschreibungen
In der Kirchengemeinde Bergedorfer Marschen im Kir-

chenkreis Alt-Hamburg – Bezirk Mitte-Bergedorf – ist die
2. Pfarrstelle (100 %) vakant geworden und zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt durch Wahl mit einer Pastorin oder einem
Pastor zu besetzen.

Die große, junge Gemeinde umfasst die geografischen in
sich geschlossenen Stadtteile Bergedorf-West und Neualler-
möhe. Neuallermöhe ist erst in den letzten Jahren entstanden
und hat sich zu einem attraktiven Wohnort besonders für jun-
ge Familien entwickelt.

Bei einer wachsenden Wohnbevölkerung mit derzeit ca.
28.000 Menschen verfügt die Gemeinde über ca. 8.700 Mitglie-
der. Alle Schulformen, unterschiedliche Stadtteil- und Frei-
zeiteinrichtungen sowie diverse Einkaufsmöglichkeiten sind
vorhanden. Sowohl Bergedorf als auch die Hamburger Innen-
stadt sind mit S-Bahn und Auto schnell zu erreichen. 

In Bergedorf-West befinden sich die Christophorus-Kirche
und das vor allem für offene Stadtteilarbeit genutzte Haus
Christo. In Neuallermöhe-Ost befinden sich die Franz-von-
Assisi-Kirche (1993) und das Jugendhaus, in Neuallermöhe-
West befindet sich das Gemeindehaus Feste Burg (2001).

Das Gemeindeleben wird in enger Zusammenarbeit und
aufgrund eines konzeptionellen Profils von einem Team aus
Hauptamtlichen und vielen Ehrenamtlichen gestaltet. Neben
der ausgeschriebenen Pfarrstelle gehören zu den Hauptamt-
lichen eine Pastorin und ein Pastor, ein Diakon, ein Sozialar-
beiter, eine Kirchenmusikerin (50 %) und eine Gemeindese-
kretärin (62 %).

Die Gemeindearbeit ist durch klare Schwerpunkte geprägt,
in die der/die zukünftige Pfarrstelleninhaber/Pfarrstellenin-
haberin eingebunden sein wird:

– Ein umfangreiches vielfältiges Gottesdienstleben. 

An drei Gottesdienststandorten sind jeweils eigene liturgi-
sche Formen beheimatet.

Viele Gottesdienste werden von Ehrenamtlichen mitge-
staltet.

In der Feste Burg sind sie auf die Zielgruppen Kinder, Ju-
gendliche und junge Erwachsene ausgerichtet. In der
Franz-von-Assisi-Kirche werden viele Gottesdienste mit
thematischen Schwerpunkten gefeiert, die der Christopho-
ruskirche sind durch den agendarischen Verlauf bestimmt. 

Besondere kirchliche Feiertage werden lebendig und ab-
wechslungsreich gestaltet (z.B. Reformationsfest mit mit-
telalterlichem Markt).

– Eine große Konfirmandenarbeit in Zusammenarbeit von
Pfarramt, Diakon und Ehrenamtlichen nach besonderem
Konzept.

– Viele Taufen und in deren Umfeld die Arbeit mit jungen
Familien. Eine selbstständige ev. Kindertagesstätte ergänzt
das Angebot.

– Insgesamt ein vielfältiges und dynamisches Gemeindele-
ben, das unterschiedliche Frömmigkeitsstile integriert,
darin auch missionarische und glaubensvertiefende Ange-
bote für Erwachsene.

Die Gemeinde ist bekannt und geschätzt durch ihre inno-
vativen und kreativen Projekte.

Die vier Bergedorfer Gemeinden arbeiten regional eng ver-
netzt in dem „Kirchspiel Bergedorf“ zusammen. Im regiona-
len Pfarramt werden gemeinsame Aufgaben verantwortet

und gestaltet. Von hier aus bestehen gute Kontakte zu den
kommunalen, kulturellen und politischen Einrichtungen. 

Die besonderen Schwerpunkte der ausgeschriebenen Pfarr-
stelle bestehen in:

– Unterstützung und koordinierender Begleitung der vielen
Ehrenamtlichen und des Teams der Hauptamtlichen; 

– Leitungsverantwortung und Übernahme von entspre-
chenden Aufgaben im Kirchenvorstand und in der Ge-
samtgemeinde;

– Verstärkung der Angebote für Erwachsene, z.B. Ausbau
der Projekte für Eltern von Konfirmanden und Täuflingen.

Wir wünschen uns eine erfahrene Person mit besonderer
kommunikativer Kompetenz, Einfühlungsvermögen und der
Fähigkeit, auf Menschen unterschiedlichster Lebenswelten
zuzugehen. Besonders wichtig ist eine integrative und team-
orientierte Arbeitsweise. 

Der Umgang mit modernen Medien ist Ihnen vertraut. Ein
besonderer Sinn für Musik ist begrüßenswert.

Eine Wohnung in der Gemeinde steht zur Verfügung. 

Die Bewerbungen mit ausführlichem Lebenslauf und pa-
storalem Profil sind zu richten an die Pröpstin des Kirchen-
kreises Alt-Hamburg, Bezirk Mitte-Bergedorf, Dr. Ulrike
Murmann, Danziger Str. 15-17, 20099 Hamburg.

Auskünfte  erteilen  Pastorin Irmela  Knaack,  Tel.  040-723
741 63,  Holger  Ernst,  Tel.  735 85 18,  sowie  die  Pröpstin  Dr.
U. Murmann, Tel: 040/3689-273, und der Personalentwickler
des Kirchenkreises Alt-Hamburg, Pastor Michael Kempkes,
Tel. 040/3689-331.

Weitere Informationen über die Kirchengemeinde finden
Sie unter www.bergedorfer-marschen.de.

Die Bewerbungsfrist endet mit Ablauf des 18. Januar 2008.

Diese Frist ist eine Ausschlussfrist. Entscheidend ist nicht
der Poststempel, sondern der rechtzeitige Zugang bei der an-
gegebenen Adresse. Verspätet eingegangene Bewerbungen
müssen unberücksichtigt bleiben. 

Az.: 20 Bergedorfer Marschen (2) – P He

*

In der Dietrich-Bonhoeffer-Kirchengemeinde Neumün-
ster ist zum 1. April 2008 eine Pfarrstelle im Umfang von 75%
mit einem Pastor oder einer Pastorin zu besetzen. Die Beset-
zung erfolgt durch Wahl des Kirchenvorstands.

Die Dietrich-Bonhoeffer-Kirchengemeinde hat 4.000 Ge-
meindeglieder, liegt am Rand der Innenstadt von Neumün-
ster und umfasst verschiedene Wohnstrukturen: von einem
ehemals eigenständigen Dorf über eine Siedlung der 60er Jah-
re bis zu einem Neubaustadtteil mit vielen jüngeren Familien.
Alle Schulformen sind gut erreichbar.

Ein Pastorat mit Gemeindebüro ist vorhanden. Mittelpunkt
des Gemeindelebens ist das Gemeindezentrum mit dem Kir-
chraum. Zur Gemeinde gehören darüber hinaus zwei Kinder-
tagesstätten mit insgesamt 180 Kindern und zwei Gemeinde-
räume, die jeweils von einem Pastor bzw. einer Pastorin be-
treut werden. Im Gemeindegebiet liegt ein Altersheim, in
dem monatlich Gottesdienste gefeiert werden.

Die Gemeinde zeichnet sich durch ihr reges gottesdienstli-
ches Leben und ihr Engagement für die Ökumene in der Stadt
und weltweit aus. Auch die Arbeit für den Stadtteil und An-
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gebote für Kinder und junge Eltern gehören zu ihren Schwer-
punkten.

Die Gemeinde verfügt über zwei Pfarrstellen. Während die
eine schon seit einigen Jahren auf 75% reduziert ist, hatte die
nun zu besetzende bisher einen Umfang von 100%, so dass ei-
ne Neuverteilung von Aufgaben ansteht. Die beiden Pasto-
rInnen und die Diakonin (100%) arbeiten gleichberechtigt als
Team zusammen. Von Verwaltungstätigkeiten sind die Pa-
storInnen durch die Gemeindesekretärin und den Anschluss
an das Verwaltungsamt des Kirchenkreises zu einem guten
Teil entlastet. Der Kirchenvorstand wird ehrenamtlich gelei-
tet.

Wir suchen einen Pastor bzw. eine Pastorin, der/die
– Freude an der Predigt und an Gottesdiensten auch in be-

sonderen Formen hat;
– zu guter Zusammenarbeit mit den vielen haupt- und eh-

renamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen inner-
halb der Gemeinde und in der Stadt bereit ist;

– kommunikativ und teamfähig ist und einen partnerschaft-
lichen Leitungsstil pflegt;

– eine persönlich zugewandte Seelsorge in seinem/ihrem
Pfarrbezirk pflegt;

– Freude an der Erteilung von Konfirmandenunterricht hat;
– bereit ist, intensiv religionspädagogisch mit einer der Kin-

dertagesstätten zusammenzuarbeiten.
Die Kirchengemeinde freut sich auf eine Persönlichkeit, die

mit eigenen Ideen und Überzeugungskraft zur Gestaltung
des Gemeindelebens beiträgt.

Bewerbungen mit umfassendem Lebenslauf und einer Be-
schreibung Ihrer besonderen Themen sind an Propst Stefan
Block, Am Alten Kirchhof 8, 24534 Neumünster zu richten.

Weitere Auskünfte erteilen gerne der Vorsitzende des Kir-
chenvorstands   Klaus   Morgenroth,   Tel.   04321/73689   und
Pastor Tobias Gottesleben, Tel. 04321/690596.

Die Bewerbungsfrist endet am 11. Januar 2008.
Diese Frist ist eine Ausschlussfrist. Entscheidend ist nicht

der Poststempel, sondern der rechtzeitige Zugang bei der an-
gegebenen Adresse. Verspätet eingegangene Bewerbungen
müssen unberücksichtigt bleiben.

Az.: 20 Dietrich-Bonhoeffer-Kirchengemeinde Neumünster –
P He

*
In der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Italien (ELKI) ist

die Pfarrstelle der Evangelisch-lutherischen Gemeinde Rom 
zum 1. August 2008 – für zunächst 6 Jahre –

zu besetzen.
Die Gemeinde Rom besteht seit 1819. Zu ihr gehören Chris-

ten verschiedener Nationalitäten, deren verbindende Spra-
chen deutsch und italienisch sind. Geleitet wird die Gemein-
de von ihrem gewählten Vorstand, dem die Pfarrerin/der
Pfarrer angehört.

Die Gemeinde wünscht sich eine/n engagierte/n Pfarrerin/
Pfarrer mit guter Gemeindeerfahrung und Bereitschaft zur
Teamarbeit mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern. Internationale Erfahrungen und Sprach-
kenntnisse sind erwünscht.

Im Mittelpunkt des Gemeindelebens steht der sonntägliche
Gottesdienst, an dessen spirituelle und liturgische Qualität
hohe Ansprüche gestellt werden.

Schwerpunkte der Gemeindearbeit sind:
– Seelsorge und Gesprächskreise;
– Religionsunterricht und Mitarbeit im Vorstand der Deut-

schen Schule Rom;
– Arbeit mit jungen und älteren Menschen;
– Pflege ökumenischer Kontakte; Vermittlung deutscher

evangelischer und lutherischer Theologie im italienischen
Umfeld;

– Mitarbeit in der ELKI.
Im historischen Zentrum steht ein Pfarr-/Gemeindehaus

mit Garten zur Verfügung.
Ein Intensivsprachkurs von bis zu zwei Monaten wird vor

Dienstbeginn angeboten.
Die Bezahlung erfolgt nach der ELKI-Gehaltsordnung. 
Die Ausschreibungsunterlagen und weitere Informationen

erhalten Sie auf  Anfrage beim Kirchenamt der EKD, Haupt-
abteilung IV, Postfach 21 02 20, D-30402 Hannover, Tel.: 0511/
2796-126 oder -127, Fax: 0511/2796 - 725, E-Mail: suedeuro-
pa@ekd.de

Bewerbungsfrist: 15. Januar 2008 (Eingang im Kirchen-
amt). 

Az.: 2020-3 – P Kä

*
Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Italien (ELKI) sucht

für die Evangelisch-Lutherische Gemeinde Verona-Gardo-
ne zum 1. September 2008

einen Pfarrer, eine Pfarrerin
oder ein Pfarrerehepaar (geteilte Stelle)

für einen Zeitraum von 6 Jahren.
Seit 2002 wird auf Initiative der ELKI im Bereich Lago di

Garda (Gardone) und Verona der Aufbau einer Evangeli-
schen Gemeinde betrieben. Die vormals in zwei Projekten er-
folgte Arbeit ist mit der Gründung der Evangelisch-Lutheri-
schen Gemeinde Verona-Gardone zusammengeführt wor-
den. Die neu zu besetzende Pfarrstelle ist die erste volle Stelle
für die junge Gemeinde, die von einer Doppelausrichtung auf
die ortsansässigen Gemeindeglieder und die Pflege der öku-
menischen Beziehungen sowie die Begleitung der zahlreichen
Urlauber am Gardasee geprägt ist. Die Gemeinde hat 2 Pre-
digtstellen. Die Gemeinde stellt eine Wohnung in Verona zur
Verfügung.
Die Gemeinde erwartet
a) Erfahrungen in der Gemeindearbeit;
b) Kenntnisse der italienischen Sprache für den Umgang mit

italienischsprachigen Gemeindegliedern (können durch
einen Sprachkurs erworben werden);

c) Mitarbeit in der ELKI.
Die Gemeinde erhofft sich den Aufbau einer Kinder- und

Jugendarbeit.
Die Bewerber/innen sollten 
– theologisch fundiert gesprächsfähig sein im ökumeni-

schen und interreligiösen Dialog;
– musikalisch genug sein, um den Gemeindegesang (auch

ohne Instrument) führen zu können;
– bereit sein, sich den besonderen Anforderungen einer neu-

en Gemeinde zu stellen;
– bereit sein zum Aufbau einer Kinder- und Jugendarbeit.
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 Es gilt die Gehaltsordnung der ELKI.
Die Ausschreibungsunterlagen und weitere Informationen

erhalten Sie auf Anfrage beim Kirchenamt der EKD, Haupt-
abteilung IV, Postfach 21 02 20, D-30402 Hannover, Tel.: 0511/
2796-126 oder -127, Fax: 0511/2796 - 725, E-Mail: suedeuro-
pa@ekd.de

Bewerbungsfrist: 15. Januar 2008 (Eingang im Kirchen-
amt). 

Az.: 2020-3 – P Kä

*
Die Deutschsprachige Evangelisch-lutherische Kirchen-

gemeinde in Peru/Christuskirche in Lima (ca. 150 Mitglieder
und deren Angehörige) sucht zum 15. Juli 2008 

eine Pfarrerin/einen Pfarrer
die/der
– Freude an der Gottesdienstgestaltung hat,
– bestehende Gruppen entsprechend ihren/seinen Gaben

weiter begleitet bzw. neue Gruppen gründet,
– bereit ist, sich auf Menschen verschiedener Frömmigkeits-

formen einzulassen,
– Kontakte zu allen Deutschsprachigen in Peru und deutsch-

sprachigen Institutionen vor Ort pflegt,
– Verständnis für ein Land hat, das durch soziale und ethni-

sche Kontraste geprägt ist, und
– sich nicht scheut, sich für sechs Jahre auf das Leben in ei-

nem fremden Kulturkreis und in einer 8-Millionen-Metro-
pole einzulassen.

In der Deutschen Schule in Lima, die bis zum Abitur führt,
wird von der Pfarrerin/dem Pfarrer Religionsunterricht er-
teilt.

Ein Intensivkurs zum Erlernen der spanischen Sprache ist
vorgesehen.

Die Ausschreibungsunterlagen sind anzufordern beim Kir-
chenamt der EKD, Postfach 21 02 20, 30402 Hannover, Tel.:
(0511) 2796-226 bis -229, Fax: (0511) 2796 - 717, E-Mail: hei-
ke.buchholz@ekd.de

Bewerbungsfrist: 31. Januar 2008 (Eingang beim Kirchen-
amt der EKD).

Az.: 2020-3 – P Kä

*
In der Kirchengemeinde Petrus-Süd im Kirchenkreis Kiel

wird die Pfarrstelle (50 %) vakant und ist zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt mit einem Pastor oder einer Pastorin zu beset-
zen. Die Besetzung erfolgt durch Wahl des Kirchenvorstan-
des.

Die Kirchengemeinden Jakobi-West und Petrus-Süd in Kiel
planen zum 1. Januar 2008 zur Ev.-Luth. Apostel-Gemeinde
Kiel zu fusionieren. Zu diesem Zeitpunkt wird eine der bei-
den Pfarrstellen frei und soll mit 50 % Dienstumfang wieder
besetzt werden. 

Die Gemeinde wird 4.200 Gemeindeglieder haben und ver-
sucht, ihre Gemeindeaktivitäten in größeren Räumlichkeiten
als bisher zu konzentrieren. Sie wird nicht in Pfarrbezirke un-
tergliedert. 

Die Gemeindearbeit besitzt eine evangelistisch-missionari-
sche Ausprägung. 

Lebendige Gottesdienste verschiedenen Profils sprechen
unterschiedliche Personenkreise an und bilden die Mitte der

Gemeinde. Kleingruppen und Hauskreise, Glaubenskurse
und Dienstseminare, intensive Seniorenarbeit sowie eine weit
über die Gemeindegrenzen hinausgehende Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen (Kinderstube, Eltern- Kindgruppen,
Kindergottesdienste, Jugendgottesdienste und Jugendbands,
Jugendgruppen und Konfirmandennachmittag, Gemeinde-
pfadfinder) und Freizeiten für Jung und Alt ergänzen die Mit-
te.

Viele Gemeindeglieder engagieren sich in der Christlichen
Schule Kiel oder in der Christlichen Beratung Kiel. Die Ge-
meinde ist mit ihren Pastoren eingebunden in die Gemein-
schaft der Evangelischen Allianz. In verschiedenen Bereichen
werden Impulse der Willow-Creek-Gemeinde aus Chicago
umgesetzt.

Die Gemeindearbeit ist geprägt durch ein großes Team eh-
renamtlich Mitarbeitender.

Hauptamtlich sind neben den Pastoren (2 Pfarrstellen mit
150 % Besetzung) 1 Mitarbeiterin für die Senioren, 6 Mitarbei-
tende für Kinder und Jugendliche, 1 Kirchenmusikerin, 1 Re-
ferentin für Kleingruppen und Seelsorge, 2 Kräfte für Verwal-
tung und Organisation sowie 5 Kräfte für Reinigungs- und
hausmeisterliche Tätigkeiten. Ein Teil der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ist bei einem der 3 Fördervereine angestellt
und wird durch Spenden finanziert.

Wir erwarten eine Pastorin oder einen Pastor, die oder der
von ganzem Herzen die Ausrichtung unserer Gemeinde teilt
und sie in ihrer Arbeit engagiert und einsatzfreudig unter-
stützen will. Dazu sind Erfahrungen in missionarischem Ge-
meindeaufbau wünschenswert.

Wer für sich und gemeinsam mit uns prüfen möchte, ob sie
oder er den Weg in unsere Gemeinde auch als eine Berufung
Gottes verstehen kann, die oder den laden wir ein, sich bei uns
zu bewerben.

Bewerbungen sind zu richten an den Herrn amtierenden
Propst des Kirchenkreises Kiel, Falckstraße 9, 24103 Kiel.

Auskünfte erteilen amtierender Propst  Thomas Lienau-
Becker (Kirchenkreis Kiel 0431-2402300), die Vorsitzenden
der Kirchenvorstände von Jakobi-West, Carsten Albers (0431-
712537) und von Petrus-Süd, Günter Kirchner (0431-314545)
sowie Pastor Wilfried Ahrens (0431-14336).

Die Bewerbungsfrist endet mit Ablauf des 18. Januar 2008.

Diese Frist ist eine Ausschlussfrist. Entscheidend ist nicht
der Poststempel, sondern der rechtzeitige Zugang bei der an-
gegebenen Adresse. Verspätet eingegangene Bewerbungen
müssen unberücksichtigt bleiben.

Az.: 20 Petrus-Süd Kiel – P Kä

*

In der Kirchengemeinde Westensee im Kirchenkreis Kiel
ist die 1. Pfarrstelle (100 %) vakant und zum nächstmöglichen
Zeitpunkt mit einem Pastor, einer Pastorin oder mit einem Pa-
storenehepaar zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch Wahl
des Kirchenvorstandes.

Die Kirchengemeinde Westensee liegt idyllisch im Gebiet
des Naturparks Westensee unweit der kreisfreien Landes-
hauptstadt  Kiel.  Westensee  gehört  zum  Kreis  Rendsburg-
Eckernförde. Die Kirchengemeinde ist in zwei Seelsorge-
bzw. Amtshandlungsbezirke eingeteilt. Die ausgeschriebene
1. Pfarrstelle umfasst die Kommunalgemeinden Westensee,
Schierensee, Kleinvollstedt (mit Emkendorf und Bokelholm).

Zur 2. Pfarrstelle gehören die Kommunalgemeinden Felde
und Rodenbek und Vertretung in der 1. Pfarrstelle sowie in
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der Kirchengemeinde Flemhude. Die 2. Pfarrstelle (75 %) ist
mit einer Pastorin besetzt.

In der Hauptkirche St. Catharinen in Westensee findet der
Gottesdienst jeden Sonntag statt; in den Kapellen Kleinvoll-
stedt und Felde jeweils einmal im Monat.

Die Kirchengemeinde Westensee zählt 3.400 Gemeinde-
glieder.

Sie wird geführt von einem Kirchenvorstand mit 10 Mit-
gliedern.

Sie ist Trägerin von drei Kindertagesstätten in Westensee
(christliches Profil), Schierensee und Kleinvollstedt.

Die Kinder- und Jugendarbeit wird von einem hauptamtli-
chen Mitarbeiter geleitet und genießt einen hohen Stellen-
wert.

Das Kirchenbüro wird von einer hauptamtlich tätigen An-
gestellten betreut.

Wir haben einen hauptamtlichen Küster und Friedhofs-
wart.

Musikalische Aktivitäten (Kirchen- und Posaunenchor,
Gospel- und Flötenkreis, Konzerte, Orgeldienst) werden
durch honorierte Musiker/innen wahrgenommen.

Unsere ehrenamtlichen Kirchenmitglieder gestalten unser
Gemeindeleben lebendig (Lektoren, Besuchsdienst, Senioren-
arbeit, Marktandacht, Bibelstunde, besondere Gottesdienste,
lebendiger Adventskalender).

Pastorat und Kirchenbüro befinden sich in einem großzü-
gigen, ansprechenden Gebäude. Dazu gehört ein sehr hüb-
scher Garten.

Am Ort befindet sich eine als offene Ganztagsschule ge-
führte Grundschule. Weiterführende Schulen sind in Kiel,
Rendsburg und Nortorf.

Wir wünschen uns Bewerber/innen die im Mitarbeiterum-
feld teamfähig und umsichtig tätig sind und die Gemeinde-
glieder aller Altersstufen und verschiedener Frömmigkeits-
stile begeistern können. Dabei sollten vorhandene Strukturen
beachtet, aber auch neue Ideen eingebracht werden.

Der/die Bewerber/innen sollte/n bodenständig und Ge-
meinde erfahren sein. Eine integrative Persönlichkeit, die of-

fen ist für das Leben in der Gemeinde, ihren Ort und ihre Be-
züge, setzen wir voraus.

Neben der traditionellen Gemeindearbeit mit ihren pasto-
ralen Kernaufgaben erwarten wir:
1. Kontaktfähigkeit, um aktiv und freundlich auf die ver-

schiedenen Charaktere der Gemeindeglieder zuzugehen;
2. Teamfähigkeit, um mit Vertretern anderer Einrichtungen

konstruktiv zusammen zu arbeiten;
3. Konfliktfähigkeit und Kompetenz, um unterschiedliche

Positionen und Partner zu integrieren;
4. Bereitschaft, Veränderungen mitzugestalten.

Wichtig ist uns auch die Betreuung der vielen ehrenamtli-
chen Mitarbeiter/innen.

Darüber hinaus wünschen wir uns auch die Fähigkeit, die
Mitarbeiterinnen der in die Gemeindearbeit einbezogenen
drei Kindertagesstätten religionspädagogisch zu begleiten
und Kinderbibelwochen sowie Familiengottesdienste im
Team mit zu gestalten.

Wenn Ihnen das Leben und Arbeiten in einem Ort mit dörf-
lichen Strukturen zusagt und Sie gern in einem Team arbei-
ten, wenn Sie Bewährtes ernst nehmen und im Rahmen einer
Gemeindeberatung Neues entwickeln möchten, dann freuen
wir uns auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem
Kirchenvorstand, der Kollegin und den Mitarbeiter/innen.

Bewerbungen mit ausführlichem Lebenslauf sind zu rich-
ten an den Herrn amtierenden Propst des Kirchenkreises Kiel,
Herrn Thomas Lienau-Becker, Falckstr. 9, 24103 Kiel.

Auskünfte erteilen der amtierende Propst, Herr Thomas
Lienau-Becker, Tel. 0431/ 2402-300, sowie der Vorsitzende des
Kirchenvorstandes, Herr Dieter Westhöfer, Tel. 04340/402540.

Die Bewerbungsfrist endet mit Ablauf des 15. Januar 2008.
Diese Frist ist eine Ausschlussfrist. Entscheidend ist nicht

der Poststempel, sondern der rechtzeitige Zugang bei der an-
gegebenen Adresse. Verspätet eingegangene Bewerbungen
müssen unberücksichtigt bleiben.

Az.: 20 Westensee (1) – P Kä

⎯⎯⎯
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IV.  S te l lenausschreibungen
Die ev.-luth. Bugenhagen-Kirchengemeinde Netteln-

burg, Kirchenkreis Alt-Hamburg, Bezirk Mitte-Bergedorf,
sucht zum 1. März 2008 oder später

eine Diakonin/einen Diakon oder 
eine Gemeindepädagogin/einen Gemeindepädagogen

mit dem Schwerpunkt missionarische Kinder- und Jugendar-
beit.

Der Stellenumfang beträgt 100 %. Die Bezahlung erfolgt
nach dem Kirchlichen Ar-beitnehmerinnen Tarifvertrag
(KAT). Es geht um die Leitung der Kinder- und Jugendarbeit.
Darunter verstehen wir die Gewinnung, Anleitung und för-
dernde Begleitung der ehrenamtlichen Mitarbeiterschaft. Die
Arbeit geschieht meist in Gruppen und ist missionarisch aus-
gerichtet. 
Ihre Mitarbeit suchen wir in der
– Begleitung und Koordination der Mitarbeitenden,
– Konfirmandenarbeit,
– Planung und Durchführung von Freizeiten,
– Kinderkirche und Kinderbibelwoche,
– Arbeit mit Familien,
– Mitarbeit in der Öffentlichkeitsarbeit,
– Verwaltung des eigenen Arbeitsbereiches,
– Mitarbeit im Kirchspiel Bergedorf und im Rahmen der

Evangelischen Allianz.
Das rege Gemeindeleben ist geprägt durch die Mitarbeit

von ca. 150 Ehrenamtlichen. Das zeigt sich auch im guten Got-
tesdienstbesuch. Für etliche Gemeindeglieder gehört die ver-
bindliche Gemeinschaft in einem der 12 Hauskreise der Ge-
meinde dazu. Die vielfältigen gemeindlichen Aktivitäten zie-
len darauf, Menschen aller Altersgruppen für den Glauben an
Jesus Christus zu gewinnen, Gemeinschaft zu vermitteln und
den Blick für die Nächste/den Nächsten zu öffnen.
Wir freuen uns auf eine Bewerberin/einen Bewerber, die/der
– aus einer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus lebt

und für diesen Glauben Kinder und Jugendliche gewinnen
und begeistern will,

– eine pädagogische und theologische Ausbildung hat und
sich darin gern weiterentwickelt und fortbildet,

– kommunikativ ist und gern im Team arbeitet,
– sprachfähig in Seelsorge und Glaubensfragen ist,
– Interesse und Freude am gesamten Gemeindeleben und

am sonntäglichen Gemeindegottesdienst hat,
– Mitglied der ev. Kirche und in der Lage ist, die volkskirch-

liche Situation der Gemeinde im Stadtteil als Chance zu
nutzen.

Für die Arbeit sehen wir es als sinnvoll an, dass die zukünf-
tige Mitarbeiterin/der zukünftige Mitarbeiter am Ort wohnt.
Bei der Wohnungssuche unterstützen wir gern.

Die Bugenhagengemeinde hat etwa 2.600 Gemeindeglieder
und liegt in einer gewachsenen Wohnsiedlung im Hambur-
ger Stadtteil Bergedorf. Die Siedlung Nettelnburg hat über-
wiegend Einzelhausbebauung mit vielen jungen Familien.
Die Kirchengemeinde versteht sich als Ortsgemeinde, die
Raum bietet, „damit sich Menschen begegnen und die Liebe
Gottes erfahren“ (aus dem Leitbild). Als Ortsgemeinde in lo-
kalen Bezügen kooperieren wir mit den Nachbargemeinden
und sind der Ökumene sowie der Ev. Allianz verbunden. Für
Fortbildungsmaßnahmen nutzen wir die Angebote des Ju-

gendverbandes „Entschieden für Christus“ (EC) und Ange-
bote des Kirchenkreises. Auf dem großzügigen Gemeindege-
lände im Herzen der Siedlung befinden sich die 1958 erbaute
Kirche und das Gemeindehaus. Im frisch renovierten Dach-
geschoss des Gemeindehauses befinden sich Jugend-, Kinder-
und Seminarraum sowie das Büro der Mitarbeiterin/des Mit-
arbeiters. Im Erdgeschoss ist der eingruppige Kindergarten
untergebracht.  Das  hauptamtliche  Team  besteht  aus  dem
Pastor, einer Kirchenmusikerin, zwei Mitarbeiterinnen im
Kindergarten sowie der Gemeindesekretärin.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, fragen Sie gern wei-
ter nach. Einen Internetauftritt hat die Gemeinde zurzeit
nicht. Weitere Auskünfte geben Pastor Hartmut Sölter, Tele-
fon 040-7355121, und die ehrenamtliche Mitarbeiterin in der
Kinder- und Jugendarbeit, Christina Rebekka Reesch, Telefon
040-7354120.

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen und ausführ-
lichem Lebenslauf senden Sie bitte an den Vorsitzenden des
Kirchenvorstandes, Herrn Pastor Hartmut Sölter, Nettelnbur-
ger Kirchenweg 6, 21035 Hamburg. 

Die Bewerbungsfrist endet mit Ablauf des 31. Januar 2008.

Az.: 30 – Bugenhagen Nettelnburg – L Bk

*
In der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Niendorf ist die Stelle 

einer Mitarbeiterin/eines Mitarbeiters
in der Seniorenarbeit (50 %)

zum 1. April 2008 neu zu besetzen. Vorausgesetzt wird eine
entsprechende pädagogische Ausbildung (Diakon/in, Ge-
meindepädagoge/in, Sozialpädagoge/in mit religionspädago-
gischer bzw. theologischer Zusatzausbildung oder vergleich-
barer Ausbildung). 

Die bisherige Stelleninhaberin tritt zum 1. März 2008 in die
Rente ein. 

Der Stadtteil Hamburg-Niendorf liegt im Nordwesten der
Hansestadt und bietet Raum für etwa 39.000 Einwohner, da-
von sind ca. 15.000 Gemeindeglieder.

Alle Schulformen sind im Stadtteil vorhanden. Einkaufs-
zentren, eine gute Anbindung an die Innenstadt mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln, die Nähe zum grünen Gürtel der Stadt
und zahlreiche Freizeitmöglichkeiten machen die Attraktivi-
tät des Wohnumfeldes nicht nur für Familien mit Kindern
und für ältere Menschen aus.

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Niendorf ist seit dem 1. Ja-
nuar 2006 eine fusionierte Gemeinde; alle Hauptamtlichen
fühlen sich für alle drei Gemeindeorte Markt, Nordwest und
Verheißung gleichermaßen verantwortlich. Eine Gesamtsicht
auf die ganze Gemeinde bezogen wird auch von der neuen
Stelleninhaberin/von dem neuen Stelleninhaber erwartet. Der
Arbeitsschwerpunkt wird am Gemeindeort Markt liegen. 

Wir erwarten, dass Sie die vorhandenen Aktivitäten koor-
dinieren und mit eigenen Akzenten fortführen und beleben. 
Ihr Aufgabengebiet umfasst insbesondere: 
– die Koordination und Begleitung der Seniorenarbeit an al-

len drei Gemeindeorten sowie die Beratung und Koordi-
nation bei der Erstellung des halbjährlichen Seniorenpro-
gramms;

– die Fortsetzung und Weiterentwicklung einer aktiven, ge-
meindeumfassenden Seniorenarbeit in Zusammenarbeit
mit der verantwortlichen Pastorin/dem verantwortlichen
Pastor;
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– die Gewinnung jüngerer Seniorinnen/Senioren mit einem
attraktiven Angebot, das der Veränderung der Rolle der äl-
teren Generation in der Gesellschaft Rechnung trägt;

– die Begleitung und Förderung der Ehrenamtlichen in der
Seniorenarbeit und die Gewinnung von weiteren Ehren-
amtlichen;

– die Beratung von Seniorinnen/Senioren in allen Fragen des
Alterns;

– das Anbieten von spezifischen, themenbezogenen Projek-
ten und Impulsen;

– die Koordination mit den Angeboten des Hauses der Kir-
che sowie die Vernetzung im Stadtteil.

Die Bezahlung erfolgt nach dem Kirchlichen Arbeitnehme-
rinnen Tarifvertrag (KAT). Die Mitgliedschaft in einer evan-
gelischen Kirche ist Voraussetzung. 

Bewerbungen richten Sie bitte bis zum 15. Januar 2008 an
den Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Nien-
dorf, Sachsenweg 2, 22455 Hamburg. 

Auskünfte erteilen Ihnen gern Pastorin Ulrike Koertge,
Tel. 040/57 14 83 12, und Frau Hilde Treder, Tel. 040/552 69 48.

Az.: 30 – KG Niendorf – L Bk

*
Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Süsel
schreibt eine 

Kirchenmusikstelle
(B-Stelle, 25 Wochenstunden)

zur Besetzung zum 1. April 2008 aus.
Die Kirchengemeinde Süsel hat ca. 4250 Gemeindeglieder

in zwei Pfarrbezirken. Die Gemeinde besteht aus 16 Dörfern,
der Kirchort Süsel hat ca. 1200 Einwohner und bietet eine
Grund- und Hauptschule und eine kirchliche Kindertages-
stätte. Durch gute Nahverkehrsverbindung und Autobahn-
anbindung sind die umliegenden größeren Ortschaften und
Städte sehr gut erreichbar. 

Die gottesdienstlichen Feiern finden hauptsächlich in der
850 Jahre alten St. Laurentius-Kirche statt. Wochenschlussan-
dachten werden im Gemeindehaus in Sierksdorf gefeiert. Die
Kirchengemeinde hat ein vielfältiges Angebot an verschiede-
nen Gottesdiensten: Alternativ zum sonntäglichen Hauptgot-
tesdienst werden Familiengottesdienste, Tauferinnerungs-
und regelmäßige Schulgottesdienste gefeiert sowie Motor-
radgottesdienste u.v.m..

In der Gemeinde gibt es einen Posaunenchor, der z. Zt. eh-
renamtlich von einem Pastor i.R. geleitet wird und seit eini-
gen Jahren einen Kinderchor, der von einem der Ortspastoren
geleitet wird. Auch existiert eine Flötengruppe, die in abseh-
barer Zeit von der Kirchenmusikerin/ dem Kirchenmusiker
übernommen werden soll.

Im Gemeindehaus Sierksdorf gibt es eine neuere elektroni-
sche, zweimanualige Orgel. In der St. Laurentius-Kirche steht
eine 1858 erbaute, zweimanualige, mechanische Marcussen-
Orgel  mit 15 Registern zur Verfügung, die in sehr gutem Zu-
stand ist. 

Die Kirchengemeinde Süsel sucht eine Musikerin/einen
Musiker mit Freude und Motivation an 
– Kirchenmusik als Bestandteil christlicher Verkündigung,
– musikalischer Gottesdienstgestaltung,
– musikalischer Gestaltung der verschiedenen Amtshand-

lungen, 
– musikalischer Gestaltung von Sondergottesdiensten,
– Jungbläserausbildung (Posaunenchor in ehrenamtlicher

Leitung),
– Arbeit mit der Flötengruppe,
– Arbeit mit einem evtl. neu zu gründenden Chor, 
– Organisation und Durchführung von 1-2 Konzerten, bzw.

Betreuung von Konzerten auswärtiger Künstler,
– klassischer wie auch moderner Kirchenmusik,
– der Pflege und Betreuung der historischen Orgel,
– gemeindeübergreifender, regionaler Kooperation.

Die Kirchengemeinde wünscht sich eine engagierte, team-
fähige Persönlichkeit mit Freude am Beruf und optimistischer
und offener Ausstrahlung, die gemeinsam mit den Haupt-,
Neben- und Ehrenamtlichen der Gemeinde das kirchliche Le-
ben gestalten möchte.

Die Mitgliedschaft in der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche
oder einer anderen Gliedkirche der Evangelischen Kirche in
Deutschland setzen wir voraus.

Die Vergütung erfolgt nach dem Kirchlichen Arbeitnehme-
rinnentarif (KAT).

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden erbeten
an den Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Süsel, Vors.
Pastor Matthias-R. Hieber, An der Kirche 4, 23701 Süsel.

Auskünfte erteilen: Pastor Matthias-R. Hieber, Tel.: 04524/
1527 und Herr Rainer Schirge, Tel. 04524/9544, sowie die Kir-
chenkreisbeauftragte für Kirchenmusik Barbara Elischewski,
Tel.: 04503/6618, e-mail: b.elischewski@freenet.de.

Die Bewerbungsfrist endet am 15. Januar 2008.

Az: 30 – KG Süsel – T Br/ T Jü

⎯⎯⎯
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V.  Personalnachr ichten
Ernannt  wurden:

mit Wirkung vom 1. Dezember 2007 der Pastor Claus Con-
radi , Hamburg, zum Pastor der Kirchengemeinde St. Ste-
phan in Wandsbek-Gartenstadt – 1. Pfarrstelle –, Kirchen-
kreis Stormarn – Bezirk Wandsbek-Billetal –;  

mit Wirkung vom 1. Dezember 2007 der Pastor Claus-Michael
Fr iemuth , Apenrade,  zum Pastor der Kirchengemeinde
Wentorf – 2. Pfarrstelle –, Kirchenkreis Stormarn – Bezirk
Wandsbek-Billetal –; 

mit  Wirkung  vom  1.  März  2008  der  Pastor  Gerson  Se iß ,
Boostedt,  zum Pastor der Vicelin- Kirchengemeinde Neu-
münster – 1. Pfarrstelle –, Kirchenkreis Neumünster.

Bes tä t ig t  wur den:  
mit Wirkung vom 1. März 2008 die Wahl der Pastorin Ina

Br inkmann, Hamburg, zur Pastorin der Kirchengemein-
de St. Marien in Lübeck – 2. Pfarrstelle –, Kirchenkreis Lü-
beck;

mit Wirkung vom 1. Dezember 2007 die Wahl der Pastorin
Dietlind Jochims , Hamburg, zur Pastorin der Kirchenge-
meinde Schiffbek und Öjendorf – 2. Pfarrstelle –, Kirchen-
kreis Stormarn – Bezirk Wandsbek-Billetal –; 

mit  Wirkung  vom  1.  November  2007  die  Wahl  des  Pastors
Ulrich Tomm, Bargteheide, zum Pastor der Kirchenge-
meinde Wahlstedt – 2. Pfarrstelle –, Kirchenkreis Segeberg;

mit Wirkung vom 1. November 2007 die Wahl der Pastorin
Maike Windhorn-S tol te , Bordesholm, zur Pastorin der
Bugenhagen-Kirchengemeinde Neumünster – 2. Pfarrstel-
le –, Kirchenkreis Neumünster.

Berufen  wurden:
mit Wirkung vom 8. Oktober 2007 bis einschließlich 31. Okto-

ber 2008 der Pastor Sven Hol t rup, Malk Göhren, in die
57. Pfarrstelle der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche zur
Dienstleistung mit besonderem Auftrag;

mit Wirkung vom 1. Januar 2008 bis einschließlich 31. Dezem-
ber 2012 der Pastor Wolfgang I rmer , Hamburg, in die 4.
Pfarrstelle des Kirchenkreisverbandes Hamburg für Kran-
kenhausseelsorge (erneute Berufung);

mit Wirkung vom 4. Februar 2008 bis einschließlich 31. Okto-
ber 2010 die Pastorin Dr. Gabriele Lademann-Pr iemer ,
Hamburg, in die Pfarrstelle der Nordelbischen Ev.-Luth.
Kirche für Sekten- und Weltanschauungsfragen mit dem
Dienstsitz in Hamburg (erneute Berufung);

mit Wirkung vom 1. Februar 2008 bis einschließlich 31. Januar
2013 die Pastorin Kirsten Möl ler -Barbek , Hamburg, in
die 1. Pfarrstelle des Kirchenkreises Stormarn für pfarr-
amtliche Vertretungsdienste (erneute Berufung);

mit Wirkung vom 1. November 2007 bis einschließlich 31. De-
zember 2007 der Pastor Dr. Ronald Mundhenk, Heili-
genhafen, in die Pfarrstelle des Kirchenkreises Oldenburg
für Krankenhausseelsorge in der Fachklinik Heiligenhafen
(erneute Berufung);

mit Wirkung vom 1. Januar 2008 bis einschließlich 31. Dezem-
ber 2012 der Pastor Bernd Nie l sen , Tönning, in die Pfarr-
stelle des Kirchenkreises Altona für Kulturdialoge;

mit Wirkung vom 1. Januar 2008 bis einschließlich 31. Juli
2012 der Pastor Uwe Nissen , Hamburg, in die 13. Pfarr-
stelle des Nordelbischen Missionszentrum – Dozent an der

Bibelschule Mwika in der Evangelical Lutheran Church in
Tansania;

mit Wirkung vom 15. November 2007 bis einschließlich
14. November 2012 der Pastor Charles Ruppert , Ham-
burg, in die 21. Pfarrstelle des Kirchenkreisverbandes
Hamburg für Krankenhausseelsorge (erneute Berufung);

mit Wirkung vom 1. Januar 2008 bis einschließlich 31. Dezem-
ber 2009 der Pastor Craig Schot t , Bad Segeberg, in die
15. Pfarrstelle der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche zur
Dienstleistung mit besonderem Auftrag (erneute Beru-
fung);

mit Wirkung vom 1. November 2007 bis einschließlich 31. Ok-
tober 2010 der Pastor Tjarko Tammen, Eutin, in die
3. Pfarrstelle des Nordelbischen Jugendwerks mit dem
Dienstsitz in Plön/Koppelsberg;

mit Wirkung vom 15. November 2007 bis einschließlich
31. Oktober  2012  bei  gleichzeitiger  Begründung  des
Pfarrerdienstverhältnisses auf Lebenszeit die Pastorin z. A.
Elisabeth Wal ler , Hamburg, in die Pfarrstelle des Kir-
chenkreises Blankenese für Vakanzvertretungen;

mit Wirkung vom 1. März 2008 bis einschließlich 29. Februar
2012 die Pastorin Annegret Wegner-Braun, Ratzeburg,
in die 2. Pfarrstelle des Pastoralkollegs der Nordelbischen
Ev.-Luth. Kirche und der Pommerschen Kirche in Ratze-
burg mit dem Dienstsitz in Ratzeburg (erneute Berufung);

mit Wirkung vom 16. März 2008 bis einschließlich 31. Juli 2012
die Pastorin Ursula Wiechmann, Preetz, in die 5. Pfarr-
stelle der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche zur Dienstleis-
tung mit besonderem Auftrag (erneute Berufung).

Ver länger t  wurde :
die Beurlaubung der Pastorin Dr. Christine Globig  gem. § 92

Pfarrergesetz der VELKD über den 31. März 2008 hinaus
bis einschließlich 31. März 2009.

Beauf t ragt  wurde :
mit Wirkung vom 1. November 2007 der Pastor Peter Fen-

ten , Heide, auf Grund seiner von der Kirchenkreissynode
am 4. Oktober 2007 erfolgten Wahl mit der Verwaltung des
pröpstlichen Amtes des Kirchenkreises Norderdithmar-
schen mit dem Dienstsitz in Heide.

Beur laubt  wurde :
mit Wirkung vom 1. Januar 2008 bis einschließlich 31. Dezem-

ber 2010 der Pastor Frank Kars ten , Kiel, gem. § 93 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 des Pfarrergesetzes der VELKD.

Über t ragen  wurde :
mit Wirkung vom 1. Januar 2008 bis einschließlich 15. Septem-

ber 2012 der Pröpstin Johanna Lenz-Aude  die Pfarrstelle
des Kirchenkreises Schleswig für das pröpstliche Amt.

Ent lassen  wurde :
mit Wirkung vom 1. November 2007 die Pastorin Eike Niko-

la ides , Westensee, auf ihren Antrag nach den Bestim-
mungen der §§ 112 und 113 Abs. 1 des Pfarrergesetzes der
VELKD aus dem Dienst der Nordelbischen Ev.-Luth. Kir-
che.
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Vers to rben  im Ruhes tand :

†
Pastor i.R.

Günter Berthold
geboren am 13. Juni 1923 in Stettin

gestorben am 07. Oktober 2007 in Preetz
Der Verstorbene wurde am 22. April 1951 in St. Peter-
Ording ordiniert.
Anschließend war er Hilfsgeistlicher und Pastor in Had-
deby und Kropp und nahm bis zu seiner Zurruheset-
zung am 1. April 1975 verschiedene Dienstaufträge
wahr.
Die Nordelbische Ev.-Luth. Kirche erinnert sich dank-
bar an den Dienst von Pastor Berthold.
Jesus Christus lasse ihn die ewige Herrlichkeit schauen.

In  den  Ruhestand t re ten :

mit Wirkung vom 1. April 2008 der Pastor Ulrich Rincke  in
Borby;

mit Wirkung vom 1. März 2008 der Pastor Volker Schulze  in
Lübeck;

mit Wirkung vom 1. Januar 2008 die Pastorin Maike West -
phal -Geick  in Schuby.
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